Referentenentwurf

des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie

Entwurf eines Gesetzes zur Durchfiihrung einer Verordnung der Euro-
paischen Union zum Datenaustausch bei Kurzzeitvermietungen sowie
zur Durchsetzung von Diskriminierungsverboten der Europaischen
Union

A. Problem und Ziel

Die ab dem 20. Mai 2026 geltende Verordnung (EU) 2024/1028 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 11. April 2024 Uber die Erhebung und den Austausch von Daten
im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterklinften und
zur Anderung der Verordnung (EU) 2018/1724 fiihrt einen digitalen Datenaustausch zwi-
schen Wirtschaft und 6ffentlicher Hand ein. Fir diesen Datenaustausch ist eine einheitliche
digitale Zugangsstelle zu benennen.

Die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur zur Durchsetzung der Verordnung (EU) 2018/302
vom 28. Februar 2018 Gber MalRnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere
Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehérigkeit, des Wohnsitzes oder des
Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarktes und zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG
istim Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. Fir die Durchsetzung des Artikels 20 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt, der durch die Verordnung (EU)
2018/302 weitreichend ausgestaltet wurde, sind nach der Dienstleistungs-Informations-
pflichten-Verordnung vom 12.03.2010 (DL-InfoV) in Verbindung mit den §§ 155 Absatz 2
und 6¢ der Gewerbeordnung dagegen Stellen der Lander zustandig.

B. Losung

Der Entwurf eines Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) enthalt Anderun-
gen des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG), um die Bundesnetzagentur als einheitliche digi-
tale Zugangsstelle im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1028 zu benennen. Fir die Durch-
setzung von in der Verordnung (EU) 2024/1028 enthaltener Pflichten der Online-Plattfor-
men erklart diese Verordnung das Kapitel IV der Verordnung (EU) 2022/2065 des Européa-
ischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 (iber einen Binnenmarkt fur digi-
tale Dienste und zur Anderung der Richtlinie 2000/31/EG fiir anwendbar. Die Durchfiihrung
der Verordnung (EU) 2022/2065 erfolgt im DDG, daher sollte auch die Durchfihrung der
Verordnung (EU) 2024/1028 im DDG erfolgen.

Der KVDG-Entwurf enthéalt Anderungen des DDG, des TKG und der DL-InfoV, um die Re-
gelungen Uber die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur zur Durchsetzung der Verordnung
(EU) 2018/302 in das sachnahere DDG zu uberfuhren und die Zustandigkeit fur die Durch-
setzung des Artikels 20 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG auf die Bundesnetzagentur
als dann einheitliche Durchsetzungsbehoérde zu Ubertragen.



C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Durch das KVDG entstehen fir die Bundesnetzagentur und die Koordinierungsstelle flr
digitale Dienste bei der Bundesnetzagentur fir die Wahrnehmung der Fachaufgaben jahr-
liche Personalkosten von 374 400 Euro fur vier Planstellen (2 hD, 2 gD). Hinzu kommt ein
einmaliger Aufwand von 850 000 Euro fur Sachkosten zur Einrichtung erforderlicher IT-Ver-
fahren sowie ein Aufwand von jahrlich 200 000 Euro fiir Sachkosten zum Betrieb dieser IT-
Verfahren. Insgesamt entsteht flir den Bundeshaushalt ein kalkulatorischer Mehrbedarf von
jahrlich 574 400 Euro sowie von einmalig 850 000 Euro. Der Mehrbedarf soll finanziell und
stellenmaBig im Einzelplan 09 des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie ausge-
glichen werden. Durch das KVDG entstehen zusatzliche Einnahmen bei der Bundesnetza-
gentur durch Bul3gelder, die noch nicht beziffert werden kénnen.

Fur die Landerhaushalte entstehen durch das KVDG Ausgaben von ca. 25.000 Euro. Bei
den Stellen der Lander zur Durchsetzung von Artikel 20 Absatz2 der Richtlinie

2006/123/EG entfallen Aufgaben. Die entsprechenden Einsparungen sind schwer zu bezif-
fern und belaufen sich kalkulatorisch auf héchstens 100 000 Euro.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fiir Blirgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Es entstehen keine Blrokratiekosten aus Informationspflichten.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir die Bundesverwaltung erhéht sich der jahrliche Erflllungsaufwand um 574.400 Euro.
Der einmalige Erfullungsaufwand bei der Bundesverwaltung betragt 850.000 Euro. Durch
die Neuregelungen entsteht jeder Landesverwaltung ein jahrlicher Erfullungsaufwand in
Hohe von ca. 25.000 Euro.

F. Weitere Kosten
Es sind keine sonstigen direkten oder indirekten Kosten fur die Wirtschaft und insbesondere

fur mittelstandische Unternehmen oder negative Auswirkungen auf Einzelpreise und allge-
meines Preisniveau, insbesondere Verbraucherpreise zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums fur Wirtschaft
und Energie

Entwurf eines Gesetzes zur Durchfuhrung einer Verordnung der Euro-
paischen Union zum Datenaustausch bei Kurzzeitvermietungen sowie
zur Durchsetzung von Diskriminierungsverboten der Europaischen
Union’

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Digitale-Dienste-Gesetzes

Das Digitale-Dienste-Gesetz vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nummer 149) wird wie
folgt geandert:

1.  § 1 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»+Abweichend von Satz 1 gelten

1. die Vorschriften dieses Gesetzes zur Durchsetzung der Verordnung (EU)
2019/1150 in der Fassung vom 20. Juni 2019;

2. die Vorschriften dieses Gesetzes zur Durchsetzung der Verordnung (EU)
2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024;

3. die Vorschriften dieses Gesetzes zur Durchsetzung der Verordnung (EU)
2018/302 in der Fassung vom 28. Februar 2018;

4. die Vorschriften dieses Gesetzes zur Durchsetzung des Verbots nach § 22c
Absatz 2.“

b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefugt:

~Soweit in diesem Gesetz oder im Recht der Europaischen Union nichts anderes
bestimmt ist, ergeben sich die folgenden Anforderungen aus Landesrecht:

1. die formellen und materiellen Anforderungen an den Zugang zu Dienstleis-
tungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkunften durch Gastgeber und

2. die formellen und materiellen Anforderungen an die Erbringung von Dienst-
leistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkinften durch Gastgeber.®

Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI. L 376 vom
27.12.20086, S. 36).



-4 -
c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Soweit in § 31 Absatz 3 nichts anderes bestimmt ist, trifft dieses Gesetz weder
Regelungen im Bereich des internationalen Privatrechts noch regelt es die Zustan-
digkeit der Gerichte.”

d) Absatz 4 Nummer 17 wird durch die folgenden Nummern 17 bis 19 ersetzt:

,17. ,Gruppe” die Gesamtheit eines Mutterunternehmens und seiner Tochterun-
ternehmen sowie aller anderen mit dem Mutterunternehmen und seinen
Tochterunternehmen wirtschaftlich und rechtlich verbundenen Unternehmen;

18. ,Dienstleistungserbringer® jede natirliche Person nach Artikel 4 Nummer 2
der Richtlinie 2006/123/EG;

19. ,Dienstleistung” jede selbstandige Tatigkeit nach Artikel 4 Nummer 1 der
Richtlinie 2006/123/EG.*

Nach § 22 werden die folgenden §§ 22a bis 22c eingeflgt:

.8 22a
Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2024/1028

(1) Die einheitliche digitale Zugangsstelle nach Artikel 10 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 wird bei der Bundesnetza-
gentur eingerichtet und betrieben. Die einheitliche digitale Zugangsstelle darf die von
Online-Plattformen fir die kurzfristige Vermietung von Unterkiinften bereitgestellten
Tatigkeitsdaten, Registrierungsnummern sowie die genauen Anschriften der Einheiten
und die URL der Angebote automatisch, voribergehend und transient verarbeiten, so-
weit dies zwingend erforderlich ist, um den in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 genannten Behdrden Zugang zu den
genannten Daten zu erméglichen.

(2) Nationaler Koordinator nach Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 ist die Bundesnetzagentur.

(3) Die nach Landesrecht zustandigen Behdrden derjenigen Lander, die Regist-
rierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der
Fassung vom 11. April 2024 eingefuhrt haben, erstellen und aktualisieren fur ihr Ho-
heitsgebiet die Listen nach Artikel 12 Absatz 1 und nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe
a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 und Gber-
mitteln sie der einheitlichen digitalen Zugangsstelle. Die einheitliche digitale Zugangs-
stelle veroffentlicht diese Listen frei zuganglich auf ihrer Internetseite und aktualisiert
diese Listen regelmaRig.

(4) Die nach Landesrecht fir die Registrierungsverfahren zustandigen Behoérden
erfassen je Einheit nach Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der
Fassung vom 11. April 2024
1. die Gemeinde, in der die Einheit angesiedelt ist, sowie

2. die Hochstzahl der Schlafgelegenheiten, Gber die die Einheit verfugt.

(5) Die nach Landesrecht zustandigen Behdérden ermdglichen der einheitlichen
digitalen Zugangsstelle Uber eine technische Schnittstelle den Zugang zu den gemaf
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Absatz 4 erfassten Daten sowie zu der fur die jeweilige Einheit erteilten Registrierungs-
nummer nach Artikel 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom
11. April 2024. Die einheitliche digitale Zugangsstelle ist befugt, die Daten nach Ab-
satz 4 und die Registrierungsnummer zu dem in Absatz 6 genannten Zweck bei den
nach Landesrecht zustandigen Behérden abzurufen.

(6) Die einheitliche digitale Zugangsstelle stellt den Statistischen Amtern des Bun-
des und derjenigen Lander, die Registrierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der
Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 eingefuhrt haben, so-
wie Eurostat monatlich die in Artikel 12 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1028 in
der Fassung vom 11. April 2024 genannten Daten automatisiert Uber eine technische
Schnittstelle bereit.

§ 22b
Durchsetzung der Verordnung (EU) 2024/1028

(1) Zustandige Behorde nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1028
in der Fassung vom 11. April 2024 fiir die Durchsetzung des Artikels 7 Absatz 2 und 3
sowie des Artikels 9 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April
2024 ist die Bundesnetzagentur.

(2) Zustandige Behdrde nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 2
Satz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 in der Fassung vom 19. Oktober 2022 fir die
Durchsetzung des Artikels 7 Absatz1 und des Artikels 8 der Verordnung (EU)
2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 ist die Koordinierungsstelle fir digitale
Dienste nach § 14 Absatz 1.

§ 22¢

Durchsetzung der Verordnung (EU) 2018/302 und des Verbots diskriminierender
Bestimmungen

(1) Die Bundesnetzagentur ist zustandige Behorde

1. nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/302 in der Fassung vom 28.
Februar 2018,

2. nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2018/302 in der Fassung vom 28. Februar
2018 und

3. fur die Durchsetzung des Verbots nach Absatz 2.

(2) Dienstleistungserbringer dirfen keine allgemeinen Bedingungen fir den Zu-
gang zu einer Dienstleistung bekannt machen, die diskriminierende Bestimmungen
enthalten, die auf der Staatsangehoérigkeit oder dem Wohnsitz des Dienstleistungsemp-
fangers beruhen. Dies gilt nicht fur Unterschiede bei den Zugangsbedingungen, die
unmittelbar durch objektive Kriterien gerechtfertigt sind.*

§ 28 Absatz 3 wird durch die folgenden Absatze 3 und 4 ersetzt:

»(3) Die Absatze 1 und 2 geltend entsprechend fur die Bundesnetzagentur, sofern
diese nach § 22, § 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zustandig ist.
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(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22 Absatz 1 oder nach § 22c Absatz 1
zustandig ist, kann sie nach § 30 Absatz 4 erhaltene Zusagen, einen Verstol3 einzu-
stellen, veroffentlichen. Dies kann unter Wahrung des Schutzes personenbezogener
Daten im Ubrigen auch die Offenlegung der Identitat des fiir den Versto verantwortli-
chen Unternehmens umfassen.”

§ 30 wird durch den folgenden § 30 ersetzt:

»§ 30
Befugnisse der Bundesnetzagentur

(1) Far die Wahrnehmung der Befugnisse der Bundesnetzagentur als zustandige
Behorde nach den §§ 22, 22b Absatz 1 und 22c Absatz 1 gelten die §§ 202 Absatz 1,
2 und 5, 203 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 und 3 bis 7, sowie
die §§ 204 bis 207 des Telekommunikationsgesetzes entsprechend.

(2) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22 zustandig ist, gilt zusatzlich zu Ab-
satz 1 § 202 Absatz 4 des Telekommunikationsgesetzes entsprechend.

(3) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22c Absatz 1 zustandig ist, kann sie im
Rahmen ihrer Befugnisse nach Absatz 1 Waren und Dienstleistungen als Testeinkaufe
erwerben, erforderlichenfalls mit verdeckter Identitat.

(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22 Absatz 1, § 22b Absatz 1 oder § 22c
Absatz 1 zustandig ist, kann sie

1. bei einem Verstold von Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten oder Anbietern
von Online-Suchmaschinen gegen ihre Verpflichtungen nach der Verordnung (EU)
2019/1150 in der Fassung vom 20. Juni 2019, von Anbietern gegen ihre Verpflich-
tungen nach der Verordnung (EU) 2018/302 in der Fassung vom 28. Februar 2018,
Dienstleistungserbringern gegen ihre Verpflichtungen nach § 22c Absatz 2 Satz 1
oder Anbietern von Online-Plattformen flr die kurzfristige Vermietung von Unter-
kinften gegen ihre Verpflichtungen nach Artikel 7 Absatz 2 und 3 und Artikel 9 der
Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 Zusagen der ver-
antwortlichen Unternehmen in Bezug auf die Einhaltung dieser Verpflichtungen an-
nehmen und diese Zusagen flr bindend erklaren,

2. vonden in Nummer 1 genannten Unternehmen auf deren Initiative zusatzliche Zu-
sagen entgegennehmen oder verantwortliche Unternehmen zu Zusagen auffor-
dern, um einem von einem Verstol3 nach Nummer 1 Betroffenen angemessene
Abhilfe anzubieten, sowie

3. die verantwortlichen Unternehmen verpflichten, ihre Zusagen nach den Nummern
1 und 2 zu erfillen.*

§ 31 Absatz 2 wird durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

,(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur die Bundesnetzagentur, sofern diese nach § 22,
§ 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zustandig ist.

(3) Bei Rechtsbehelfen gegen eine Entscheidung der Bundesnetzagentur als zu-
standige Behdrde nach § 22c Absatz 1 gelten die §§ 13 bis 28 des EU-Verbraucher-
schutzdurchfihrungsgesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3367), das zuletzt
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert wor-
den ist, entsprechend, sofern die Bundesnetzagentur die Entscheidung nach § 28
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Absatz 3 oder nach § 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 202 Absatz 1, 2 oder 5 oder in
Verbindung mit § 207 des Telekommunikationsgesetzes trifft. Im Ubrigen bleiben bei
Entscheidungen nach Satz 1 die Vorschriften nach Absatz 2 und die Vorschriften tber
Rechtsbehelfe bei Verwaltungsmallinahmen unberthrt.”

§ 32 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

,(4) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fur die Bundesnetzagentur, sofern

diese nach § 22, § 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zustandig ist.”

§ 33 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

d)

f)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefugt:

,2a. entgegen § 22c Absatz 2 Satz 1 eine allgemeine Bedingung bekannt
macht,”

bb) Nummer 3 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

,0) § 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 203 Absatz 1 Satz 1 des Telekommuni-
kationsgesetztes”

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefligt:

»(2a) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2018/302 in der
Fassung vom 28. Februar 2018 verstoR¥t, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 3 Absatz 1 einen Zugang zur Online-Benutzeroberflache
sperrt oder beschrankt,

2. entgegen Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1 einen Kunden zu einer dort ge-
nannten Version der Online-Benutzeroberflache weiterleitet,

3. entgegen Artikel 4 Absatz 1 unterschiedliche Allgemeine Geschaftsbedingun-
gen anwendet oder

4. entgegen Artikel 5 Absatz 1 unterschiedliche Bedingungen fir einen Zah-
lungsvorgang anwendet.”

In Absatz 3 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments und des Rates vom
20. Juni 2019 zur Forderung von Fairness und Transparenz flir gewerbliche Nutzer
von Online-Vermittlungsdiensten (ABI. L 186 vom 11.7.2019, S. 57)" durch die An-
gabe ,in der Fassung vom 20. Juni 2019“ ersetzt.

In Absatz 4 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments und des Rates vom
19. Oktober 2022 (iber einen Binnenmarkt fiir digitale Dienste und zur Anderung
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz Uber digitale Dienste) (ABIL. L 277 vom
27.10.2022, S. 1; L 310 vom 1.12.2022, S. 17)" durch die Angabe ,in der Fassung
vom 19. Oktober 2022“ ersetzt.

In Absatz 5 wird nach der Angabe ,Verordnung (EU) 2022/2065" die Angabe ,in
der Fassung vom 19. Oktober 2022“ eingefligt.

Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a eingefligt:
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h)
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»(5a2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/1028 in

der Fassung vom 11. April 2024 verstofdt, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1.

entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a oder b eine Online-Schnittstelle nicht
richtig gestaltet oder nicht richtig organisiert,

entgegen Artikel 7 Absatz 2 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht voll-
standig oder nicht rechtzeitig vornimmt oder

entgegen Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 oder Absatz 2
Daten nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig ubermittelt.”

Absatz 6 wird wie folgt geandert:

aa) Nummer 1 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

»a) Absatze 1 und 2 Nummer 2a, Absatze 2a und 3 Nummer 1, 3, 4, 9, 10

und 11 sowie des Absatzes 5a Nummer 1 und®.

bb) Nummer 2 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

,a) Absatzes 3 Nummer 2, 5 bis 8, 12 bis 14 und 15 und des Absatzes 5a
Nummer 2 und 3 und®.

Absatz 8 Nummer 1 und 2 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:

, 1.

des Absatzes 2 Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 4 Buchstabe a, des
Absatzes 5 Nummer 1 bis 5, 7 bis 22, 24, 25 und 27 bis 33 und des Absatzes
5a Nummer 1 die Koordinierungsstelle fir digitale Dienste,

des Absatzes 2 Nummer 2a, 3 Buchstabe b und Nummer 4 Buchstabe b so-
wie der Absatze 2a, 3 und 5a Nummer 2 und 3 die Bundesnetzagentur,*.

Artikel 2

Anderung des Telekommunikationsgesetzes

Das Telekommunikationsgesetz vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S. 1858), das zuletzt durch
Artikel 35 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nummer 149) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. § 191 wird durch den folgenden § 191 ersetzt:

,§ 191

Aufgaben und Befugnisse

Die Bundesnetzagentur nimmt die ihr nach diesem Gesetz und nach Artikel 5 der
Verordnung (EU) 2015/2120 in der Fassung vom 25. November 2015 zugewiesenen
Aufgaben und Befugnisse wahr.*

2. § 202 Absatz 7 wird gestrichen.
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3. § 203 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.
4. § 228 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 6 wird gestrichen.

b) Absatz 7 wird zu Absatz 6 und Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 er-
setzt:

,3. in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 10, 37 bis 38, 46, 49, 50, 53 und 60
mit einer Geldbule von bis zu dreihunderttausend Euro,".

c) Die Absatze 8 bis 10 werden zu den Absatzen 7 bis 9.

Artikel 3

Anderung der Verordnung iiber Informationspflichten fiir Dienst-
leistungserbringer

Die Verordnung Uber Informationspflichten fir Dienstleistungserbringer vom 12. Marz
2010 (BGBI. I S. 267), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung vom 12. Novem-
ber 2021 (BGBI. | S. 4921) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 5 wird gestrichen.
2. § 6 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1. entgegen § 2 Absatz 1, § 3 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 eine Information nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig zur Verfigung stellt oder®.

b) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. entgegen § 3 Absatz 2 nicht sicherstellt, dass eine der dort genannten Infor-
mationen in jeder ausfuhrlichen Informationsunterlage enthalten ist.”

c) Nummer 3 wird gestrichen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am... [einsetzen: Datum des ersten Tages des ersten auf die Ver-
kiindigung folgenden Quartals] in Kraft.
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EU-Rechtsakte:

1.

Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 36)

Verordnung (EU) 2015/2120 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 iber
MaRnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Anderung der Richtlinie 2002/22/EG (iber den
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Ver-
ordnung (EU) Nr. 531/2012 uber das Roaming in &ffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (ABI. L 310
vom 26.11.2016, S. 1)

Verordnung (EU) 2018/302 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 (ber
MaRnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehdrigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Bin-
nenmarkts und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie
2009/22/EG (ABI. L 60 vom 2.3.2018, S. 1)

Verordnung (EU) 2019/1150 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Férde-
rung von Fairness und Transparenz fir gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABI. L 186
vom 11.7.2019, S. 57)

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 uber
einen Binnenmarkt fiir digitale Dienste und zur Anderung der Richtlinie 2000/31/EG (ABI. L 277 vom
27.10.2022, S. 1)

Verordnung (EU) 2024/1028 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 ber die
Erhebung und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Ver-
mietung von Unterkiinften und zur Anderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (ABI. L, 2024/1028,
29.4.2024,S.1)
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Am 20. Mai 2026 wird die Verordnung (EU) 2024/1028 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 11. April 2024 Gber die Erhebung und den Austausch von Daten im Zusam-
menhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkiinften und zur An-
derung der Verordnung (EU) 2018/1724 (im Folgenden: Kurzzeitvermietungs-VO) unmittel-
bar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten, Regionen und Kommunen der Europaischen
Union (EU), die Daten zur kurzfristigen Vermietung mablierter, iber Online-Plattformen ver-
markteter Unterklnfte erhalten wollen (sogenannter ,Opt-in“-Ansatz). Durch die Kurzzeit-
vermietungs-VO wird zwischen Online-Plattformen, Behoérden der EU-Mitgliedstaaten,
Gastgebern als Vermieterinnen und Vermietern von Kurzzeit-Unterkiinften sowie Statis-
tikdmtern ein System zum digitalen Datenaustausch eingefuhrt. Dieser digitale Datenaus-
tausch wird in jedem teilnehmenden EU-Mitgliedstaat tber eine auf nationaler Ebene ein-
zurichtende einheitliche digitale Zugangsstelle abgewickelt. In Deutschland haben bereits
mehrere Lander mitgeteilt, zur wirksamen Steuerung von Kurzzeitvermietungen Daten von
Online-Plattformen zu benétigen. Der vorliegende Entwurf eines Kurzzeitvermietung-Da-
tenaustausch-Gesetzes (KVDG) dient dazu, die einheitliche digitale Zugangsstelle zu be-
nennen und damit die Kurzzeitvermietungs-VO im nationalen Recht durchzufihren.

Mit dem Gesetzentwurf wird die Bundesnetzagentur als einheitliche digitale Zugangstelle
fur Deutschland benannt. Im Einklang mit der der Bundesnetzagentur durch das Digitale-
Dienste-Gesetz (DDG) zugewiesenen Aufgabe, die Aufsicht Gber die Online-Plattformen in
Europa wahrzunehmen, wird die Bundesnetzagentur ergdnzend damit betraut, bestimmte
in der Kurzzeitvermietungs-VO festgelegte Pflichten der Online-Plattformen durchzusetzen.
Daruber hinaus sieht die Kurzzeitvermietungs-VO fur einige in der Kurzzeitvermietungs-VO
festgelegte Pflichten der Online-Plattformen vor, dass diese nach dem Kapitel IV der Ver-
ordnung (EU) 2022/2065 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober
2022 Uber einen Binnenmarkt flr digitale Dienste und zur Anderung der Richtlinie
2000/31/EG (im Folgenden: ,DSA" [= Digital Services Act]) durch die dafir in den EU-Mit-
gliedstaaten zustandigen Behdrden durchgesetzt werden. Diese Vorgabe der Kurzzeitver-
mietungs-VO wird dadurch vollzogen, dass der Koordinierungsstelle fur digitale Dienste bei
der Bundesnetzagentur nach §12 Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 DDG die
Durchsetzung dieser Pflichten zugewiesen wird.

Mit dem Vierten Gesetz zur Anderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) wurde die
Bundesnetzagentur als zustidndige Behérde zur Durchsetzung der Verordnung (EU)
2018/302 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 tUber MaR-
nahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung
aufgrund der Staatsangehorigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des
Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004
und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG (im Folgenden: Geoblocking-VO) be-
nannt und mit der Aufgabe nach Artikel 8 Geoblocking-VO betraut, Verbrauchern praktische
Unterstltzung im Falle von Streitigkeiten mit Unternehmen bereitzustellen. Der Gesetzent-
wurf verfolgt das Ziel, die Regelungen zur Zustandigkeit der Bundesnetzagentur zur Durch-
setzung der Geoblocking-VO und zur Bereitstellung praktischer Unterstiitzung fir Verbrau-
cher in das sachnahere DDG zu Uberfuhren.

Zusammen mit der durch den Gesetzentwurf vorgesehenen Ubertragung der Zustandigkeit
zur Durchsetzung des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikels 20 Absatz 2
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der Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt (im Folgenden: Dienstleistungs-RL) von
den zustandigen Stellen der Lander, insbesondere Gewerbeamtern und Berufskammern,
auf die Bundesnetzagentur, die sich seit dem Jahr 2018 eine umfassende Expertise bei der
Ahndung entsprechender VerstoRe erworben hat, soll erreicht werden, noch schlagkraftiger
gegen ungerechtfertigte herkunftsbezogene Diskriminierungen vorzugehen. Die Geoblo-
cking-VO gestaltet den bislang in der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung
vom 12.03.2010 (im Folgenden: DL-InfoV) umgesetzten Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleis-
tungs-RL bereits weitgehend aus, indem sie bestimmte Falle herkunftsbezogener Diskrimi-
nierungen prazisiert, in denen eine unterschiedliche Behandlung nicht gemal Artikel 20
Absatz 2 der Dienstleistungs-RL gerechtfertigt werden kann (siehe Artikel 1 Absatz 1 in
Verbindung mit Erwagungsgrund 4 der Geoblocking-VO). Im Verhaltnis zu Artikel 20 Ab-
satz 2 der Dienstleistungs-RL hat die Geoblocking-VO - als Lex specialis - Vorrang (siehe
Erwagungsgrund 4 der Geoblocking-VO; 6.2.2 im Handbuch der Europaischen Kommission
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie aus dem Jahr 2022, im Folgenden: Handbuch
der Europaischen Kommission). Der Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL - als Auf-
fangtatbestand - findet weiterhin insoweit Anwendung, wie die Geoblocking-VO keine spe-
Zielleren Bestimmungen festlegt (siehe Artikel 1 Absatz 7 der Geoblocking-VO). Die ver-
bleibenden praxisrelevanten Fallkonstellationen betreffen insbesondere zwei Verkaufsprak-
tiken: Zum einen werden durch multinationale Anbieter unterschiedliche landerspezifische
Online-Benutzeroberflachen fir bestimmte EU-Mitgliedstaaten genutzt, die jeweils geogra-
fisch auf Liefergebiete beschrankt sind, obwohl der betreffende Anbieter in allen von ihm
ausgewiesenen Liefergebieten tatig ist (siehe auch 3.10 und 6.2.2 im Handbuch der Euro-
paischen Kommission). Zum anderen werden innerhalb der EU landerspezifische App-
Stores mit einem unterschiedlichen Angebot an verfiigbaren Apps zu teilweise unterschied-
lichen Preisen genutzt.

Ohne eine Ubertragung der Zustandigkeit zur Durchsetzung des Verbots diskriminierender
Bestimmungen nach Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL von den zustandigen Stel-
len der Lander auf die Bundesnetzagentur liefe zudem die in § 2 Nr. 6 EU-Verbraucher-
schutzdurchflihrungsgesetz (EU-VSchDG) verankerte Zustandigkeit der Bundesnetzagen-
tur fir die Durchsetzung dieses Verbotes im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/2394 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 Uber die Zusammenar-
beit zwischen den fir die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zustandigen natio-
nalen Behérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (im Folgenden
,CPC*-VO [Consumer Protection Cooperation]) leer, da dann keine Stelle fiir die Durchset-
zung des Verbots im Rahmen der CPC-VO in Deutschland handlungsfahig ware. Die zu-
standigen Stellen der Lander sind fir die Durchsetzung im Rahmen der CPC-VO nicht zu-
standig, da sie im EU-VSchDG nicht als zustandige Stellen benannt sind. Die Bundesnetz-
agentur ist zwar nach § 2 Nummer 6 EU-VSchDG die zustandige Behdrde flr die Durch-
setzung der Geoblocking-VO und des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Arti-
kel 20 Absatz 2 Dienstleistungs-RL im Rahmen der CPC-VO und kann dazu auf die Durch-
setzungsbefugnisse aus der unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten geltenden CPC-VO zu-
rickgreifen. Zur Durchsetzung dieses Verbots innerhalb von Deutschland kann sich die
Bundesnetzagentur aber nicht auf die Umsetzung des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleis-
tungs-RL in § 5 Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung vom 12.03.2010 (DL-In-
foV) berufen, da nach dieser Vorschrift in Verbindung mit den §§ 155 Absatz 2 und 6c¢ der
Gewerbeordnung die von den Landern benannten Stellen dafur zustandig sind.

SchlieRlich erméglicht es der Gesetzentwurf, einen Gleichklang bei der Durchsetzung der
Geoblocking-VO und des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Ab-
satz 2 der Dienstleistungs-RL einheitlich in allen Verbraucherschutz- und Nicht-Verbrau-
cherschutzfallen herzustellen. Im EU-VSchDG wurde die Bundesnetzagentur flr bestimmte
Verbraucherschutzfalle als zustandige Behorde zur Durchsetzung sowohl der Geoblocking-
VO als auch des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der
Dienstleistungs-RL festgelegt (siehe § 2 Nummer 6 EU-VSchDG). Das EU-VSchDG flhrt
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die CPC-VO durch, mit der ein Verfahren zur Zusammenarbeit zwischen den flir Verbrau-
cherschutz zustandigen nationalen Behoérden eingeflinrt wurde. Der angestrebte Gleich-
klang wird durch den Gesetzentwurf zum einen dadurch erreicht, dass die Bundesnetza-
gentur auch in Verbraucherschutzfallen, die nicht im Rahmen des Verfahrens zur CPC-VO
gemeldet werden und in Nicht-Verbraucherschutzfallen die Zustandigkeit zur Durchsetzung
des Verbots nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL erhalt. Zum anderen werden
die Verfahren und Befugnisse der Bundesnetzagentur in den kinftig im DDG geregelten
Fallen sowohl bei VerstdRen gegen die Geoblocking-VO als auch gegen das Verbot diskri-
minierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL in Anlehnung
an die in der CPC-VO und im EU-VSchDG vorgesehenen Verfahren und Befugnisse er-
ganzt.

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Zur Durchfiihrung der Kurzzeitvermietungs-VO wird die Bundesnetzagentur als einheitliche
digitale Zugangsstelle und als nationaler Koordinator fir alle Angelegenheiten der einheitli-
chen digitalen Zugangsstelle benannt. Sie erhalt die Aufgabe, die von der Kurzzeitvermie-
tungs-VO geforderte Transparenz hinsichtlich der zustandigen Behorden und der Gebiets-
kulisse, innerhalb derer die Kurzzeitvermietungs-VO in Deutschland gilt, durch die Verof-
fentlichung entsprechender Listen auf ihrer Internetseite zu gewahrleisten. Als einheitliche
digitale Zugangsstelle nimmt die Bundesnetzagentur die Aufgabe als zentrale Datendreh-
scheibe wahr, an welche Online-Plattformen ihre Buchungsdaten Gbermitteln und von der
Behorden der Lander, die Registrierungsverfahren im Sinne der Kurzzeitvermietungs-VO
oder die Durchsetzung von Zweckentfremdungsverbots- oder Wohnraumschutzgesetzen
verantworten, diese Daten abrufen konnen. Zudem stellt die Bundesnetzagentur den Sta-
tistikdmtern des Bundes und der Lander sowie Eurostat bestimmte Daten fir die Zwecke
der Erstellung von Statistiken elektronisch bereit. Weiter wird die Bundesnetzagentur als
Durchsetzungs- und BuRgeldbehérde fir bestimmte Pflichten der Online-Plattformen nach
der Kurzzeitvermietungs-VO benannt sowie die Vorgabe der Kurzzeitvermietungs-VO voll-
zogen, die zur Durchsetzung des DSA zustandige Behorde, in Deutschland die Koordinie-
rungsstelle fur digitale Dienste bei der Bundesnetzagentur, mit der Aufgabe zu betrauen,
die daflr in der Kurzzeitvermietungs-VO vorgesehenen Pflichten der Online-Plattformen
durchzusetzen. Die ineinandergreifenden Regelungen des DSA und der Kurzzeitvermie-
tungs-VO bei der Durchsetzung der Pflichten der Online-Plattformen werden somit zudem
im DDG als einheitlichem Gesetz getroffen.

Im Gesetzentwurf werden die Regelungen zur Zustandigkeit der Bundesnetzagentur als
Durchsetzungs- und BuRgeldbehérde flr die Geoblocking-VO vom TKG ins DDG uberflhrt.
Zudem wird Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im DDG umgesetzt und die Zustan-
digkeit zur Durchsetzung des entsprechenden Verbotes von den zustandigen Stellen der
Lander, insbesondere Gewerbeamtern und Berufskammern, auf die Bundesnetzagentur
ubertragen. Daruber hinaus werden die Verfahren und Befugnisse der Bundesnetzagentur
als Durchsetzungsbehdrde fiir die Geoblocking-VO und Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleis-
tungs-RL bei allen Verstdlien an die Vorschriften in der CPC-VO und dem EU-VSchDG
angeglichen.

1. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessensvertreter oder beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfes, der Vorgaben aus EU-Recht umsetzt und insbe-
sondere die Bundesnetzagentur als einheitliche digitale Zugangsstelle und als Durchset-
zungsbehorde flr bereits EU-rechtlich normierte Pflichten benennt, beigetragen. Dritte wur-
den nicht beauftragt. Die Anhérung der Verbande zum Referentenentwurf des KVDG hat
nicht zu einer Anderung der Regelungen geflihrt.
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V. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir Artikel 1 (Anderung des Digitale-Dienste-
Gesetzes) beruht auf Artikel 74 Nummer 11 Grundgesetz (GG) (Recht der Wirtschaft) in
Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG, hinsichtlich Vorschriften zur Datentbermittlung an
das Statistische Bundesamt in § 22a Absatz 4 (Artikel 1 Nummer 2) auf Artikel 73 Absatz 1
Nummer 11 GG (Statistik fur Bundeszwecke), hinsichtlich der getroffenen Rechtswegzu-
weisung an die ordentliche Gerichtsbarkeitin § 31 Absatz 3 (Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe
b) auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Gerichtsverfassung und gerichtliches Verfahren)
und hinsichtlich der Bu3geldvorschriften in § 33 (Artikel 1 Nummer 7 des Gesetzentwurfs)
auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht). Die Anderung des DDG dient der Durch-
fuhrung und Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO und der Geoblocking-VO sowie der
Umsetzung des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL. Alle diese EU-Rechtsakte ent-
halten wirtschaftsbezogene Anforderungen. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fur
Artikel 2 (Anderung des Telekommunikationsgesetzes) und Artikel 3 (Anderung der Verord-
nung uber Informationspflichten flr Dienstleistungserbringer), mit der die in das DDG uber-
nommenen Regelungen aus den anderen Rechtsakten herausgenommen werden, ergibt
sich ebenfalls aus Artikel 74 Nummer 11 GG und fir die Bu3geldvorschriften aus Artikel 74
Absatz 1 Nummer 1 GG.

Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im
gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG), da nur im Wege einer
einheitlichen Aufsichtstatigkeit zur Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO, der Geoblo-
cking-VO und des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der
Dienstleistungs-RL sowie durch ein einheitliches Sanktionsverfahren im Bundesgebiet
Rechtssicherheit fr Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen im gesamtstaat-
lichen Interesse gewahrleistet werden kann. Hierdurch wird zur Vervollstandigung des Di-
gitalen Binnenmarkts in der EU beigetragen, und es werden Friktionen bei der Durchset-
zung vermieden. Bezogen auf die Kurzzeitvermietungs-VO schlief3t die Erforderlichkeit ei-
ner bundesgesetzlichen Regelung nicht Vorschriften flr Registrierungs- und Genehmi-
gungsverfahren ein, die deshalb nicht im Gesetzentwurf enthalten sind. Entsprechende Ver-
fahren flihren die Lander bereits in eigener Zustandigkeit durch.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der EU und volkerrechtlichen Vertragen, welche die
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Er dient der Durchfihrung und
Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO und der Geoblocking-VO sowie der Umsetzung
des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL in nationales Recht.

VIl. Gesetzesfolgen

Die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur zum Betrieb einer einheitlichen digitalen Zu-
gangsstelle, zur Aufsicht Uber die Einhaltung bestimmter Pflichten der Online-Plattformen
nach der Kurzzeitvermietungs-VO sowie zur Durchsetzung des Verbots diskriminierender
Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL wird neu begrindet. Als
SanktionsmalRnahmen bei VerstoRen gegen bestimmte in der Kurzzeitvermietungs-VO
festgelegte Pflichten der Online-Plattformen werden neue BuRgeldtatbestédnde eingefugt.
Die Zustandigkeit zur Durchsetzung der Geoblocking-VO und des Verbots
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diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL werden
in allen méglichen Fallen bei einer einheitlichen Stelle geblndelt.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Gesetzentwurf vereinfacht durch die Einrichtung und den Betrieb einer einheitlichen
digitalen Zugangsstelle bei der Bundesnetzagentur fir die zustandigen Behdrden der Lan-
der sowie fir die Statistischen Amter des Bundes und der Lander die Verfahren, um Daten
zu Kurzzeitvermietungen zu erhalten. Die neu begriindete Zustandigkeit der Bundesnetza-
gentur zur Durchsetzung bestimmter Pflichten der Online-Plattformen nach der Kurzzeitver-
mietungs-VO sowie die neu geschaffenen Sanktionsmoglichkeiten fordern die Durchsetz-
barkeit der Kurzzeitvermietungs-VO in Deutschland. Hierdurch wird ein Beitrag zur Vervoll-
stéandigung des Digitalen Binnenmarktes geleistet. Durch die Zusammenfuhrung der Rege-
lungen zur Durchsetzung der Geoblocking-VO und des Verbots diskriminierender Bestim-
mungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im DDG wird eine Rechtsverein-
fachung erreicht. Durch die Biindelung der Zustandigkeiten zur Durchsetzung der Geoblo-
cking-VO - als Lex specialis - und des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Atrti-
kel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL - als Auffangtatbestand — fir alle VerstéRe gegen
diese Vorschriften bei der Bundesnetzagentur entfallen Abgrenzungsschwierigkeiten, die
Rechtsklarheit wird verbessert und die Schlagkraft der Durchsetzung wird erhéht.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, durch die Einrichtung und den Betrieb einer einheitlichen
digitalen Zugangsstelle als Herzstuck und Funktionsvoraussetzung einer digitalen Infra-
struktur zur Datentbermittlung bei Kurzzeitvermietungen sicherzustellen, dass die offentli-
che Hand verlasslich belastbare Daten von Online-Plattformen erhéalt, um Kurzzeitvermie-
tungen passgenau zu regulieren, bestehendes Recht wirksam durchzusetzen und damit
insgesamt Kurzzeitvermietungen gesetzlich so zu steuern, dass diese sich in Stadten und
Regionen vertraglich entwickeln und ausreichend bezahlbarer Dauer-Wohnraum fur die lo-
kale Bevolkerung erhalten bleibt. Darliber hinaus tragen die Regelungen dazu bei, Touris-
tenstrome an ,Hot Spots“ zu kanalisieren und Wettbewerbsverzerrungen im Beherber-
gungsgewerbe entgegenzuwirken. Zudem wird durch die angestrebte Digitalisierung eine
papierarme Datenibermittlung geférdert und dadurch Walder als erneuerbare Naturglter
vor Abholzung und die natlrlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen der Erde geschont.
Die gesetzliche Steuerung und die damit verbundene vertragliche Entwicklung von Kurz-
zeitvermietungen wird verbessert, so dass bezahlbarer Dauer-Wohnraum erhalten bleibt
und die lokale Bevolkerung heute und kinftig in Wirde, wozu auch angemessener Wohn-
raum gehort, leben kann. Durch den technologischen Fortschritt einer digitalen Datentiber-
mittlung und durch burokratiearme Online-Verfahren werden die wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen und die gleichberechtigte Teil-
habe privater Vermieterinnen und Vermieter geférdert und die soziale Gerechtigkeit durch
bezahlbaren Dauer-Wohnraum unterstitzt. Sozialer Ausgrenzung dadurch, dass kein be-
zahlbarer Dauer-Wohnraum zur Verfligung steht, kann wirksam entgegengewirkt werden.
Durch burokratiearme Online-Verfahren erhalten auch private Vermieterinnen und Vermie-
ter die gleichberechtigte Chance, sich an der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Markt
fur Kurzzeitvermietungen zu beteiligen. SchlieRlich werden Nachhaltigkeitsaspekte bei der
Digitalisierung der Verfahren auch durch das Prinzip der einmaligen Erfassung von Daten
bertcksichtigt. Somit entsprechen die Wirkungen des Gesetzentwurfs einer nachhaltigen
Entwicklung. Zusammengefasst leistet der Gesetzentwurf folgende Beitrage zu langfristi-
gen positiven Wirkungen auf die Nachhaltigkeit: Beitrage zur vertraglichen Entwicklung von
Kurzzeitvermietungen und zu ausreichend bezahlbarem Dauer-Wohnraum fir die lokale
Bevdlkerung, zur Vermeidung unausgewogener Tourismusentwicklung (,Overtourism®), zur
Forderung wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit und gleichberechtigter Teilhabe kommerziel-
ler Beherbergungsbetriebe, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, und privater
Vermieterinnen und Vermieter sowie zur Schonung natirlicher Lebensgrundlagen und Res-
sourcen durch papierarme Datenlbermittiung. Damit ist der Gesetzentwurf insbesondere
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fur den 1. Transformationsbereich der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2021 relevant
("Menschliches Wohlbefinden und Fahigkeiten, soziale Gerechtigkeit").

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Aufgrund der Neuregelungen entstehen fir die Bundesnetzagentur und fiir die Koordinie-
rungsstelle fur digitale Dienste bei der Bundesnetzagentur, soweit diese die Kurzzeitver-
mietungs-VO durchsetzt, jahrliche Personalkosten fur die Wahrnehmung der Fachaufgaben
in Hohe von insgesamt 374.400 Euro. Nach den Ergebnissen zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erflllungsaufwandes sind fur die Wahrnehmung der Fachaufgaben insgesamt vier
Planstellen erforderlich (2 hD, 2 gD). Die Kosten wurden auf Grundlage des Rundschrei-
bens fur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenberechnungen des Bundesministe-
riums der Finanzen vom 07.07.2023 (Gz.: BMF I A 3 - H 1012-10/21/10003 :002) ermittelt.

Hinzu kommen fir die Bundesnetzagentur ein einmaliger Aufwand in Héhe von 850.000
Euro fur Sachkosten zur Einrichtung erforderlicher IT-Verfahren sowie ein Aufwand in Hohe
von jahrlich 200.000 Euro fir Sachkosten zum Betrieb der einzurichtenden IT-Verfahren.

Insgesamt entsteht fir den Bundeshaushalt ein kalkulatorischer Mehrbedarf in Héhe von
jahrlich 574.400 Euro sowie einmalig 850.000 Euro.

Der Mehrbedarf der Bundesnetzagentur soll finanziell und stellenmafig im Einzelplan 09
des Bundesministeriums flr Wirtschaft und Klimaschutz ausgeglichen werden. Durch die
Gesetzesanderung entstehen zusatzliche Einnahmen bei der Bundesnetzagentur durch
Buligelder; diese kdnnen noch nicht beziffert werden.

Fir die an dem Datenaustausch-System der Kurzzeitvermietungs-VO teilnehmenden Lan-
der, einschlieBlich der Kommunen, kénnen aus den Vorgaben dieser Verordnung Haus-
haltsausgaben entstehen. Diese werden hier nicht beziffert, da sich die Verpflichtungen
nicht aus dem Bundesrecht, sondern aus unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten geltenden
europaischen Regelungen ergeben.

Durch die Neuregelungen entstehen fir die Landerhaushalte Ausgaben von rund ca.
25.000 Euro.

Bei den von den Landern zur Durchsetzung von Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL
bestimmten Stellen entfallen Aufgaben. Die entsprechenden Einsparungen bei den Lan-
dern sind schwer zu beziffern und belaufen sich kalkulatorisch auf hochstens 100.000 Euro.

4. Erfullungsaufwand

4.1 Erfullungsaufwand der Biirgerinnen und Biirger nach Vorgaben
Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.

4.2 Erfiillungsaufwand der Wirtschaft nach Vorgaben

Aus diesem Gesetzentwurf entsteht der Wirtschaft kein Erflllungsaufwand.

Vielmehr sollen die Einrichtung und der Betrieb einer einheitlichen digitalen Zugangsstelle
bei der Bundesnetzagentur zu einer Entlastung der Wirtschaft fihren. Denn Online-Platt-
formen brauchen Datenanfragen der Lander und Kommunen kinftig nicht mehr sporadisch
zu beantworten und werden bei den Datenanfragen nicht mehr mit unterschiedlichen inhalt-
lichen und technischen Anforderungen konfrontiert. Vielmehr haben sie klinftig nur noch
europaweit harmonisierte und auf die Buchungsdaten begrenzte Datensatze Uber ein auto-
matisiertes Verfahren an eine einzige Stelle innerhalb Deutschlands bereitzustellen. Auf-
grund der Bandbreite der Online-Plattformen in Bezug auf Grofle, Reichweite sowie
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vorhandener individueller Infrastruktur lasst sich die konkrete Hohe der Entlastung nicht
pauschal beziffern. Die Kurzzeitvermietungs-VO legt Online-Plattformen Pflichten auf, de-
ren Einhaltung von der Bundesnetzagentur und der Koordinierungsstelle fir digitale Dienste
durchgesetzt wird. Ein mdglicherweise héherer Aufwand der Online-Plattformen aus den
ihnen in der Kurzzeitvermietungs-VO auferlegten Pflichten wird hier allerdings nicht bezif-
fert, da sich diese Pflichten nicht aus diesem Gesetzentwurf, sondern aus unmittelbar in
den EU-Mitgliedstaaten geltenden europaischen Regelungen ergeben.

Die Regelugen zu Zustandigkeiten und Aufgaben der Bundesnetzagentur hinsichtlich der
Geoblocking-VO werden lediglich vom TKG in das DDG Uberfuhrt. Es ergibt sich dadurch
kein zusatzlicher Erflllungsaufwand fur die Wirtschaft.

Hinsichtlich des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL wird lediglich die Zustandigkeit
von den zustandigen Stellen der Lander, insbesondere Gewerbeamtern und Berufskam-
mern, auf die Bundesnetzagentur Gbertragen. Es ergibt sich dadurch kein zusatzlicher Er-
fullungsaufwand fur die Wirtschaft, da es sich lediglich um eine Aufgabenverschiebung in-
nerhalb der staatlichen Strukturen handelt. Stattdessen kann es sowohl fir Dienstleistungs-
erbringer als auch fur Dienstleistungsempfanger, die Unternehmen sind, zu einer Entlas-
tung flhren, wenn sie nur noch mit der Bundesnetzagentur als einzigen Durchsetzungsbe-
hérde konfrontiert sind und nicht mehr unterscheiden muissen, ob eine Fallkonstellation un-
ter die Geoblocking-VO als Lex specialis oder unter Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-
RL als Auffangtatbestand fallt.

4.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben
a. Verordnung (EU) 2024/1028

aa. Bundesverwaltung

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entsteht der Bundesverwaltung ein jahrlicher Erfil-
lungsaufwand in Hohe von 461.600 Euro sowie ein einmaliger Erflllungsaufwand in Hohe
von 850.000 Euro.

Der Gesetzentwurf benennt die Bundesnetzagentur als einheitliche digitale Zugangsstelle
zum Empfang und zur Weiterleitung von Daten, als zustandige Behorde flur die Durchset-
zung bestimmter in der Kurzzeitvermietungs-VO niedergelegter Pflichten der Online-Platt-
formen, als zustéandige Behdrde fur die Durchsetzung des Verbots diskriminierender Best-
immungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL sowie als BuRgeldbehdrde fur
die zugehdrigen BuRgeldverfahren. Daruber hinaus setzt der Gesetzentwurf die Vorgabe
der Kurzzeitvermietungs-VO um, die zustandige nationale Behérde zur Durchsetzung des
DSA, in Deutschland die Koordinierungsstelle fiir digitale Dienste bei der Bundesnetzagen-
tur, als zustandige Behdrde fir die Durchsetzung weiterer in der Kurzzeitvermietungs-VO
niedergelegter Pflichten der Online-Plattformen sowie als BuRgeldbehorde fur die zugeho-
rigen BulRgeldverfahren zu benennen. Kostenbegrenzend diirfte sich auswirken, dass die
Bundesnetzagentur bereits tiber Erfahrungen bei der Uberpriifung von unternehmerischem
Verhalten im Online-Bereich und bei der Realisierung von Digital-Vorhaben verflgt. Die
Kosteneinschatzung bezieht auch die Folgenabschatzung der Europaischen Kommission
mit ein, die fur die Durchfihrung und Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO eine ge-
ringe jahrliche Arbeitsbelastung der EU-Mitgliedstaaten prognostiziert. Es wird daher ein
Stellenaufwuchs von drei Stellen (eine Stelle hD und zwei Stellen gD) veranschlagt. Die
damit verbundenen jahrlichen Personalkosten betragen rund 261.600 Euro (vgl. Leitfaden,
Anhang 9, Lohnkosten Bund). Daneben sind einmalige Sachkosten fur die technische Ein-
richtung der einheitlichen digitalen Zugangsstelle von rund 850.000 Euro und jahrliche
Sachkosten flr ihren Betrieb von rund 200.000 Euro zu erwarten. Der gesamte jahrliche
Erfullungsaufwand fir die Bundesnetzagentur betragt 461.600 Euro.
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Vorgabe 1: Einrichtung und Betrieb einer einheitlichen digitalen Zugangsstelle fiir
den Empfang und die Weiterleitung von Daten bei der Bundesnetzagentur (§ 22a Ab-

satz 1)

Einmalig
Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)
3000 (gDh) | 60 46,50 0 136 700
Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 836
Jahrlich
Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)
3000 (gDb) | 60 46,50 0 140 0
Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 340

Vorgabe 2: Nationaler Koordinator als Kontaktstelle fur alle Angelegenheiten der ein-

heitlichen digitalen Zugangsstelle (§ 22a Absatz 2 Satz 1)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

2000 (gD) | 30 46,50 0 46 0

2000 (hD) | 30 70,50 0 70 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 116

Vorgabe 3: Nationaler Koordinator zur Unterstiitzung der Arbeit der Koordinierungs-
gruppe ,,Einheitliche digitale Zugangsstellen* (§ 22a Absatz 2 Satz 2)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

8 (gD) 300 46,50 0 2 0

8 (hD) 300 70,50 0 3 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 5

Vorgabe 4: Bereitstellung und regelmaBige Aktualisierung der in Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe a und b sowie in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 ge-
nannten Listen durch die einheitliche digitale Zugangsstelle und Veroffentlichung
der Listen auf der Internetseite der Bundesnetzagentur (§ 22a Absatz 3 Satz 1 und 2)
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Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

10 (gD) 300 46,50 0 2 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 2

Vorgabe 5: Monatlich automatisierte Bereitstellung der in Artikel 12 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028 genannten Daten durch die einheitliche digitale Zugangs-
stelle an die Statistischen Amter des Bundes und der Lander sowie Eurostat fiir die

Erstellung von Statistiken (§ 22a Absatz 4 Satz 1)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

10 (gD) 60 46,50 0 1 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 1

Vorgabe 6: Bundesnetzagentur als zustindige Behorde fiir die Durchsetzung der
Pflichten der Online-Plattformen nach Artikel 7 Absatz 2 und 3 und Artikel 9 der Ver-

ordnung (EU) 2024/1028 (§ 22b Absatz 1)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

20 (hD) 300 70,50 0 7 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 7

Der Erfullungsaufwand der Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehdérde fur die Artikel 7
Absatz 2 und 3 und Artikel 9 Kurzzeitvermietungs-VO wird vor allem durch die Anzahl der
Online-Plattformen, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, beeinflusst.
Zu dieser Anzahl liegen keine amtlichen oder nichtamtlichen Statistiken vor. Die Europai-
sche Kommission geht in ihrer Folgenabschatzung zum Vorschlag der Kurzzeitvermie-
tungs-VO vom November 2022 davon aus, dass bereits die vier grof3en Online-Plattformen
Airbnb, Booking.com, Expedia Group und TripAdvisor gemeinsam rund 83% des gesamten
Marktes ausmachen, so dass die Gesamtzahl der betroffenen Online-Plattformen und damit
auch der Aufwand bei der Plattformaufsicht sich in einem tUberschaubaren Rahmen bewe-
gen durfte.

Vorgabe 7: Koordinierungsstelle fiir digitale Dienste nach § 14 Absatz 1 als zustén-
dige Behorde nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 zur
Durchsetzung der Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der Verordnung (EU) 2024/1028
(§ 22b Absatz 2)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

20 (hD) 300 70,50 0 7 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 7

Der Erfullungsaufwand der Koordinierungsstelle fur digitale Dienste bei der Bundesnetza-
gentur als Durchsetzungsbehdrde fur die Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der Kurzzeitver-
mietungs-VO wird vor allem durch die Anzahl der Online-Plattformen, die in den
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Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, beeinflusst. Zu dieser Anzahl liegen keine
amtlichen oder nichtamtlichen Statistiken vor. Die Europaische Kommission geht in ihrer
Folgenabschatzung zum Vorschlag der Kurzzeitvermietungs-VO vom November 2022 da-
von aus, dass bereits die vier gro3en Online-Plattformen Airbnb, Booking.com, Expedia
Group und TripAdvisor gemeinsam rund 83% des gesamten Marktes ausmachen, so dass
die Gesamtzahl der betroffenen Online-Plattformen und damit auch der Aufwand bei der
Plattformaufsicht sich in einem Gberschaubaren Rahmen bewegen durfte.

Vorgabe 8: Bundesnetzagentur als BuBRgeldstelle (§ 33 Absatz 8 Nummer 2 in Verbin-
dung mit § 33 Absatz 5a Nummer 2 und 3)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

3 (gD) 300 46,50 0 1 0

3 (hD) 300 70,50 0 1 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 2

Vorgabe 9: Koordinierungsstelle fiir digitale Dienste als BuBgeldstelle (§ 33 Absatz 8

Nummer 1 in Verbindung mit § 33 Absatz 5a Nummer 1)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

2 (gD) 300 46,50 0 1 0

2 (hD) 300 70,50 0 1 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 2

bb. Verwaltung der Lénder

Durch den vorliegenden Regelungsentwurf entsteht der Verwaltung der beteiligten Lander
ein jahrlicher Erfullungsaufwand in Héhe von ca. 15.000 Euro sowie ein einmaliger Erfll-
lungsaufwand in Héhe von ca. 10.000 Euro.

Vorgabe 10: Erstellung und Aktualisierung der Listen nach Artikel 13 Absatz 1 Buch-
stabe a und b sowie nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 durch
die zustandigen Behorden der teilnehmenden Lander fiir ihr Hoheitsgebiet (§ 22a Ab-
satz 3 Satz 3)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

43 (gD) 300 46,50 116 10 15

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 25

Wenn Lander Registrierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der Kurzzeitvermietungs-
VO eingeflihrt haben, kdnnen den zustandigen Behdérden flr die fur ihr Hoheitsgebiet zu
erstellenden und aktualisierenden Listen (Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a und b sowie Ar-
tikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028) Kosten entstehen. Da sich der Realauf-
wand im Vorfeld schwer beziffern lasst, wird vorliegend von den vorlaufigen Schatzungen
der Lander ausgegangen.



-21 -

Vorgabe 11: Erfassung der Gemeinde und der Hochstzahl der Schlafgelegenheiten je
Einheit durch die fiir die Registrierungsverfahren zustandigen Behorden der teilneh-
menden Lander sowie Ermoéglichung des Zugangs liber eine technische Schnittstelle
(§ 22a Absatz 4 Satz 2 und 3)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

10 (gD) 60 46,50 0 1 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 1

Die nach Landesrecht fir die Registrierungsverfahren zustandigen Behérden werden ver-
pflichtet, bestimmte Daten je Einheit nach Artikel 3 Nummer 1 Kurzzeitvermietungs-VO zu
erfassen und der einheitlichen digitalen Zugangsstelle Uber eine technische Schnittstelle
den Zugang zu diesen Daten zu ermoglichen. Daflr kdnnen Kosten entstehen. Da eine
technische Schnittstelle fur den Datenaustausch zwischen der einheitlichen digitalen Zu-
gangsstelle und den Registrierungsverfahren bereits durch die Kurzzeitvermietungs-VO
vorgesehen ist, braucht flr § 22a Absatz 4 Satz 3 keine technische Schnittstelle neu einge-
richtet werden. Ein zusétzlicher Erfullungsaufwand entsteht diesbezuglich nicht.

Wenn die nach Landesrecht zustandigen Behérden auf Basis der Ermachtigungsgrundlage
in § 22b Absatz 3 Anbieter von Online-Plattformen anweisen, im Rahmen des Verfahrens
nach Artikel 6 Kurzzeitvermietungs-VO die angeforderten Informationen vorzulegen, oder
anweisen, Angebote zu Einheiten zu entfernen, die ohne Registrierungsnummer nach Arti-
kel 3 Nummer 7 Kurzzeitvermietungs-VO oder mit einer ungultigen Registrierungsnummer
angeboten werden oder bei denen die Registrierungsnummer missbraucht wird, kénnen
Kosten entstehen. Der Erflllungsaufwand ergibt sich in diesem Fall jedoch nicht aus diesem
Gesetzentwurf, sondern aus der unmittelbaren Wirksamkeit der Kurzzeitvermietungs-VO in
den EU-Mitgliedstaaten.

b. Verordnung (EU) 2018/302

Der Gesetzentwurf benennt die Bundesnetzagentur als zustéandige Behdrde fir die Durch-
setzung der Geoblocking-VO und fir die Bereitstellung praktischer Unterstitzung fir die
Verbraucher nach dieser Verordnung. In der Geoblocking-VO sind Regelungen fir den Be-
trieb von Online-Benutzeroberflachen und fur das Anbieten von Waren und Dienstleistun-
gen festgelegt, durch die ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen herkunftsbe-
zogener Diskriminierungen verhindert werden. Die Regelungen zu Zustandigkeiten und
Aufgaben der Bundesnetzagentur nach der Geoblocking-VO sowie zu diesbeziglichen
BuRgeldverfahren werden lediglich vom TKG in das DDG uberflhrt. Eine Anderung des
Erfullungsaufwandes ergibt sich dadurch nicht.

c. Richtlinie 2006/123/EG

aa. Bundesverwaltung

Durch den Gesetzentwurf wird die Zustandigkeit fur die Durchsetzung des Verbots diskri-
minierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL von den zu-
standigen Stellen der Lander, insbesondere Gewerbeamtern und Berufskammern, auf die
Bundesnetzagentur tbertragen und so der Erfiillungsaufwand von den Landern auf den
Bund verschoben. Da sich die Anzahl der Faélle, in denen die bisher zustandigen Stellen der
Lander mit dem aktuell in § 5 DL-InfoV umgesetzten Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleis-
tungs-RL befasst worden und aufgrund dieser Vorschrift tatig geworden sind, in einem Uber-
schaubaren Rahmen bewegen durfte, wird fir diese Aufgabenverlagerung ein Stellenauf-
wuchs bei der BNetzA von 1 Stelle (hD) als ausreichend veranschlagt. Die damit verbun-
denen jahrlichen Personalkosten betragen rund 112.800 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 9,
Lohnkosten Bund).
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Daher wird der zusatzliche Aufwand bei der Bundesnetzagentur, die bereits seit dem Jahr
2018 die den Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL weitreichend ausgestaltende Ge-
oblocking-VO durchsetzt, als insgesamt vertretbar eingeschatzt.

Sollte es Beschwerden Uber Verstolie gegen das Verbot diskriminierender Bestimmungen
nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL geben, werden diese von der Bundesnetz-
agentur als zustandiger Behorde gepruft. Dabei ist zu berticksichtigen, dass die Bundes-
netzagentur — anders als bei der Priifung am Malistab der Geoblocking-VO — in jedem Ein-
zelfall zu prifen hat, ob eine erfolgte unterschiedliche Behandlung unmittelbar durch objek-
tive Kriterien gerechtfertigt ist. Hieraus kdnnen aufwendige Evaluierungen des Sachverhalts
resultieren, gegebenenfalls auch grenziiberschreitend und unter Einbeziehung von Behor-
den anderer EU-Mitgliedsstaaten. Zudem kann die Bundesnetzagentur bei festgestellten
Verstdlken MalRnahmen erlassen wie Anordnungen zum Abstellen des VerstoRes sowie
Zwangs- und Bufigeldverfahren durchfiihren. Da nur einige Fallkonstellationen im Anwen-
dungsbereich des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL als Auffangtatbestand zur
Geoblocking-VO verbleiben, wird das Beschwerdeaufkommen gleichzeitig als vergleichs-
weise eher gering eingeschatzt und daher der Bedarf einer Planstelle (hD) als ausreichend
erachtet.

Vorgabe 12: Durchsetzung des Verbots nach § 22b Absatz 2 gemaR § 22b Absatz 1
Nummer 3 sowie Bundesnetzagentur als BuBgeldstelle (§ 33 Absatz 8 Nummer 2 in
Verbindung mit § 33 Absatz 2 Nummer 2a)

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in | Stunde (in | Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
Minuten) Euro)

5 (hD) 180 70,50 0 117 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) 117

bb. Verwaltung der Lander

Fir die Lander entsteht durch die Verschiebung der Zustandigkeit fur die Durchsetzung des
Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL
auf die Bundesnetzagentur beim Erfullungsaufwand eine entsprechende Entlastung von
hoéchstens 100.000 Euro.

5. Weitere Kosten

Es sind keine sonstigen direkten oder indirekten Kosten flr die Wirtschaft und insbesondere
fur mittelstandische Unternehmen zu erwarten. Negative Auswirkungen auf Einzelpreise
und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf die Verbraucherpreise, sind nicht zu
erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

In diesem Regelungsentwurf wird insbesondere die Bundesnetzagentur fiir Deutschland als
einheitliche digitale Zugangsstelle benannt. Die mit der Kurzzeitvermietungs-VO einge-
fuhrte Infrastruktur fur einen digitalen Datenaustausch, deren Herzstiick die einheitliche di-
gitale Zugangsstelle ist, dient dazu, verlasslich hochwertige Daten zu erheben und damit
die Transparenz auf dem Markt fur Kurzzeitvermietungen zu verbessern. Dadurch kann
dieser Markt nicht nur erstmals europaweit statistisch erfasst werden, sondern Kurzzeitver-
mietungen kdnnen auch passgenau geregelt und bestehendes Recht wirksam durchgesetzt
werden. Von auf die jeweilige lokale Situation maligeschneiderten Regelungen, die auch
die demographische Entwicklung miteinbeziehen, profitieren nicht nur Blrgerinnen und
Bilrger der betroffenen Stadte und Regionen, kommerzielle und private Gastgeber sowie
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Touristinnen und Touristen, sondern auch der Verbraucherschutz flir die Gaste kurzzeitver-
mieteter Unterkiinfte. So wird auRerdem das Vertrauen in entsprechende Regelungen ge-
starkt, und es werden positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt erzielt, insbesondere in Tourismus-Destinationen mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt. Eine an den Bedurfnissen vor Ort ausgerichtete Steuerung von
Kurzzeitvermietungen tragt Uberdies zu einer ausgewogenen Entwicklung und zur Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhaltnisse in Deutschland bei. Die Uber die einheitliche digitale
Zugangsstelle ermoglichten Kontrollen der Erklarungen der Gastgeber durch die Online-
Plattformen férdern ein sicheres, berechenbares und vertrauenswiurdiges Online-Umfeld flr
die Vermarktung kurzzeitvermieteter Unterklnfte und tragen dazu bei, rechtswidrige Ange-
bote auf Online-Plattformen zu verhindern und so die Verbraucherinnen und Verbraucher
zu schitzen, fairen Wettbewerb zu gewahrleisten und Betrugsfalle zu bekampfen (siehe
auch Erwagungsgrund 23 der Kurzzeitvermietungs-VO). Insbesondere kdnnen sich Gaste
kurzzeitvermieteter Unterkunfte kinftig mehr als bisher darauf verlassen, dass Unterkilinfte
rechtmafig auf Online-Plattformen angeboten werden. Das starkt das Vertrauen in die An-
gebote und in die Rechtssicherheit und tragt dazu bei, Vorbehalte gegen diesen Kanal der
Vermarktung von Kurzzeit-Unterklinften abzubauen. Dartiber hinaus wird durch einen tber
die einheitliche digitale Zugangsstelle abgewickelten datenschutzrechtskonformen, blro-
kratiearmen und verlasslichen Datenaustausch auch die Zusammenarbeit zwischen On-
line-Plattformen und o&ffentlicher Hand und damit ein konstruktives Zusammenwirken zu-
gunsten der lokalen Bevdlkerung erleichtert. SchlieRlich wird mit der Einrichtung und dem
Betrieb der einheitlichen digitalen Zugangsstelle bei der Bundesnetzagentur und damit
durch diesen Gesetzentwurf die Durchfihrung der Kurzzeitvermietungs-VO sichergestellt
und zu einem funktionierenden Digitalen Binnenmarkt beigetragen.

Die Zusammenfihrung der Zustandigkeit zur Durchsetzung der Geoblocking-VO als Lex
specialis und des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der
Dienstleistungs-RL als Auffangtatbestand in einem Gesetz und bei der Bundesnetzagentur
als einheitlicher Stelle erhdht die Schlagkraft bei dem Vorgehen gegen ungerechtfertigte
herkunftsbezogene Diskriminierungen zum Schutze insbesondere von Verbraucherinnen
und Verbrauchern. Dazu tragt Uberdies bei, dass dieser Gesetzentwurf die Befugnisse der
Bundesnetzagentur an das Instrumentarium angleicht, das ihr als Durchsetzungsbehdrde
fur die Geoblocking-VO und das Verbot nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im
Rahmen der CPC-VO und des EU-VSchDG zur Verfligung steht.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Kurzzeitvermietungs-VO, die Geoblocking-VO und die Dienstleistungs-RL sind unbe-
fristet, so dass eine Befristung der Regelungen zu deren Durchflihrung, Umsetzung und
Durchsetzung nicht in Betracht kommt. Da diese EU-Rechtsakte bereits selbst Evaluie-
rungsvorschriften auf Ebene der EU erhalten (Artikel 18 der Kurzzeitvermietungs-VO, Arti-

kel 9 der Geoblocking-VO und Artikel 41 der Dienstleistungs-RL), erfolgt eine Auseinander-
setzung mit den Wirkungen der Regelungen ohnehin.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Digitale-Dienste-Gesetzes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

Die Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG) gelten nach § 1 Absatz 1 Satz 2 fir
die Durchsetzung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europaischen Parlaments und des
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Rates vom 20. Juni 2019 zur Forderung von Fairness und Transparenz flir gewerbliche
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABI. L 186 vom 11.7.2019, S. 57) (im Folgenden:
P2B-VO). Dieser Regelung wird eine Nummer 1 vorangestellt, da nachfolgend im selben
Satz mit den neuen Nummern 2 und 3 die Durchsetzung zwei weiterer EU-Rechtsakte und
mit der neuen Nummer 4 die Durchsetzung eines in einer EU-Richtlinie normierten und im
neuen § 22c Absatz 2 umgesetzten Verbotstatbestandes in den Anwendungsbereich des
DDG aufgenommen wird.

Die Durchsetzung der Verordnung (EU) 2024/1028 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 11. April 2024 Gber die Erhebung und den Austausch von Daten im Zusammen-
hang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkiinften und zur Anderung
der Verordnung (EU) 2018/1724 (ABI. L vom 29.4.2024, S. 1) (im Folgenden: Kurzzeitver-
mietungs-VO), der Verordnung (EU) 2018/302 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 28. Februar 2018 tber MaRnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und
andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehérigkeit, des Wohnsitzes o-
der des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Ande-
rung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie
2009/22/EG (ABI. L 60 vom 2.3.2018, S. 1) (im Folgenden: Geoblocking-VO) und des im
neuen § 22¢ Absatz 2 umgesetzten Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Arti-
kel 20 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 uber Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI. L 376 vom
27.12.2006, S. 36) (im Folgenden: Dienstleistungs-RL) werden durch die neuen Nummern
2 bis 4 in § 1 Absatz 1 Satz 2 in den Anwendungsbereich des DDG aufgenommen.

Zu Buchstabe b

In Deutschland sind die Lander dafirr zustandig, Uber Online-Plattformen fir die kurzfristige
Vermietung von Unterkunften nach Artikel 3 Nummer 5 der Kurzzeitvermietungs-VO zur
kurzfristigen Vermietung angebotene Einheiten nach Artikel 3 Nummer 1 der Kurzzeitver-
mietungs-VO (das heifdt in der EU belegene moblierte Unterkiinfte, die Gegenstand einer
Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkinften sind) regulativ zu steuern und
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkinften nach Artikel 3 Nummer 4
der Kurzzeitvermietungs-VO zu regeln. Dies erfolgt insbesondere materiellrechtlich durch
Vorgaben aus Landesgesetzen zur Vermeidung der Zweckentfremdung von Wohnraum so-
wie aus auf dieser Basis erlassener kommunaler Satzungen und formellrechtlich durch Ge-
nehmigungs- und Registrierungsverfahren fir die zur kurzfristigen Vermietung angebote-
nen Einheiten. Je nach den landesrechtlichen Regelungen kénnen Genehmigungs- und
Registrierungsverfahren auf Ebene des Landes oder auf Ebene der Kommunen betrieben
werden. Vergleichbare bundesrechtliche Regelungen gibt es nicht. Das Recht der EU, ins-
besondere die Kurzzeitvermietungs-VO und die Dienstleistungs-RL, enthalten jedoch ma-
teriell- und formellrechtliche Vorgaben flr Kurzzeitvermietungen. Einige Vorgaben aus der
Kurzzeitvermietungs-VO werden bundesrechtlich im KVDG umgesetzt.

Der neue Satz 2 in § 1 Absatz 2, der Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a Kurzzeitvermietungs-
VO fur das deutsche Recht konkretisiert, stellt daher klar, dass vorbehaltlich der Bestim-
mungen dieses Gesetzes und des Rechts der EU die formellen und materiellen Anforde-
rungen an die kurzfristige Vermietung méblierter Unterkiinfte Gber Online-Plattformen durch
die Gastgeber dieser Unterkunfte weiterhin durch das jeweilige Landesrecht in der Zustan-
digkeit der Lander geregelt werden. Das schlie3t die an die Gastgeber gerichteten Regist-
rierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der Kurzzeitvermietungs-VO sowie Genehmi-
gungsregelungen nach Artikel 3 Nummer 9 der Kurzzeitvermietungs-VO in Verbindung mit
Artikel 4 Nummer 6 der Dienstleistungs-RL und entsprechende Verfahren mit ein. Damit
bleibt es auch Sache der Lander zu entscheiden, ob Daten von Online-Plattformen bendtigt
und daher im Lichte des Erwagungsgrundes 4 der Kurzzeitvermietungs-VO Registrierungs-
verfahren nach Mafigabe des Artikels 4 der Kurzzeitvermietungs-VO eingefiihrt werden und
ob diese Verfahren im Rahmen des insoweit nach Artikel 4 Absatz 1 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO eroffneten Spielraumes auf der Ebene des Landes oder auf der Ebene der
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Kommunen betrieben werden. Die Durchfihrung und Durchsetzung der Kurzzeitvermie-
tungs-VO bezogen auf die Registrierungsverfahren und auf die diesbezliglichen Pflichten
der Gastgeber richten sich somit nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen.

Zu Buchstabe c

Im neuen § 31 Absatz 3 werden fir bestimmte Entscheidungen der Bundesnetzagentur als
nach § 22c Absatz 1 zustandiger Behoérde die §§ 13 bis 28 des EU-Verbraucherschutz-
durchfiihrungsgesetzes (EU-VSchDG) flr entsprechend anwendbar erklart. Zweck dieser
Vorschrift ist, fir die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehdérde fir die Geoblocking-
VO und das in § 22c Absatz 2 umgesetzte Verbot diskriminierender Bestimmungen nach
Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL einen Gleichklang mit der Durchsetzung im Rah-
men des EU-VSchDG herzustellen, eine Spaltung des Rechtsweges fir gleichgelagerte
Sachverhalte und bei Anwendung identischer Vorschriften zu vermeiden, eine einheitliche
richterliche Rechtsfortbildung zu gewahrleisten sowie Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
fir Verbraucherinnen und Verbraucher, endnutzende Unternehmen, Anbieter und Dienst-
leistungserbringer sicherzustellen (siehe im Einzelnen Begrindung in Nummer 6 Buch-
stabe b). In § 13 Absatz 4 Satz 1 EU-VSchDG wird der Zivilrechtsweg zum 6rtlich zustan-
digen Landgericht eroffnet. Der neue Halbsatz in § 1 Absatz 3 stellt klar, dass das DDG der
entsprechenden Anwendung der §§ 13 bis 28 des EU-VSchDG nicht entgegensteht.

Zu Buchstabe d

In der neuen Nummer 18 des § 1 Absatz 4 wird der Begriff ,Dienstleistungserbringer” im
Sinne von Artikel 4 Nummer 2 Dienstleistungs-RL im DDG umgesetzt. In der neuen Num-
mer 19 des § 1 Absatz 4 wird der Begriff ,Dienstleistung“ im Sinne von Artikel 4 Nummer 1
Dienstleistungs-RL im DDG umgesetzt.

Zu Nummer 2
In § 22a wird die Durchflihrung der Kurzzeitvermietungs-VO geregelt.

Gemal Artikel 10 Absatz 1 in Verbindung mit Erwagungsgrund 21 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO haben EU-Mitgliedstaaten ab dem ersten eingerichteten Registrierungsverfahren
auf nationaler Ebene eine zustandige Behorde zum Betrieb einer einheitlichen digitalen Zu-
gangsstelle fir den Empfang und die Weiterleitung bestimmter von Online-Plattformen
ubermittelter Daten festzulegen. In § 22a Absatz 1 Satz 1 wird die Bundesnetzagentur als
einheitliche digitale Zugangsstelle benannt. Die einheitliche digitale Zugangsstelle weist die
Funktionen nach dem Artikel 10 Absatz 2 und 3 der Kurzzeitvermietungs-VO auf. In § 22a
Absatz 1 Satz 2 wird eine Verarbeitungsbefugnis der einheitlichen digitalen Zugangsstelle
fur personenbezogene Daten nach MalRgabe des Artikels 10 Absatz 4 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO normiert.

Gemal Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 der Kurzzeitvermietungs-VO hat jeder EU-Mitgliedstaat
einen nationalen Koordinator zu ernennen, der nach Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 ge-
genuber der Verwaltung innerhalb des EU-Mitgliedstaates und gegenlber der Europai-
schen Kommission als Kontaktstelle in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
einheitlichen digitalen Zugangsstelle fungiert. In § 22a Absatz 2 wird die Bundesnetzagen-
tur als nationaler Koordinator benannt. Als nationaler Koordinator unterstitzt die Bundes-
netzagentur die Arbeit der Koordinierungsgruppe ,Einheitliche digitale Zugangsstellen®
nach Artikel 11 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2024/1028.

Die Regelung in § 22a Absatz 3 erfolgt im Hinblick auf Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe a und b der Kurzzeitvermietungs-VO. Nach diesen Vorschriften haben
die EU-Mitgliedstaaten bestimmte Listen mit den Gebieten, in denen die Kurzzeitvermie-
tungs-VO gilt, und mit den fir diese Gebiete zustandigen Behérden geman Artikel 3 Num-
mer 11 der Kurzzeitvermietungs-VO zu erstellen. Nach Artikel 13 Absatz3 der
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Kurzzeitvermietungs-VO sind die in Absatz 1 genannten und gemaf dieser Vorschrift Gber
die einheitliche digitale Zugangsstelle zur Verfligung zu stellenden Listen zu veréffentlichen.
Um nach Artikel 12 Absatz 1 in Verbindung mit Erwagungsgrund 25 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO zur Erfullung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 einen transpa-
renten Datenaustausch zu ermdéglichen, sollte die Liste nach Artikel 12 Absatz 1 der Kurz-
zeitvermietungs-VO ebenfalls verdffentlicht werden. Auf diese Weise wird Transparenz hin-
sichtlich der an dem Datenaustausch beteiligten zustandigen Behdrden hergestellt. Die In-
ternetseite der Bundesnetzagentur ist bereits in anderen Vorschriften des DDG als geeig-
netes Medium der Veroffentlichung vorgesehen (siehe § 17 Absatz 3, § 21 Absatz 11
Satz 2, § 28 Absatz 1 Satz 2 und § 32 Absatz 2 Nummer 1). Die einheitliche digitale Zu-
gangsstelle bendtigt dartiber hinaus selbst die in Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe a und b Kurzzeitvermietungs-VO genannten Listen, um ihrer Aufgabe als zent-
rale Datendrehscheibe zum Empfang und zur Weiterleitung von Daten nachkommen zu
kénnen (siehe Artikel 9 Absatz 1 und 2, Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a bis d und Absatz 3
Buchstabe b, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 8, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe a und b der Kurzeitvermietungs-VO). Somit missen die bereitzustel-
lenden und zu veréffentlichenden Listen der einheitlichen digitalen Zugangsstelle ohnehin
aktuell vorliegen. Damit sie diese Listen erstellen und regelmaRig aktualisieren kann, ist die
einheitliche digitale Zugangsstelle darauf angewiesen, dass die nach Landesrecht zustan-
digen Behorden der am Datenaustausch nach der Kurzzeitvermietungs-VO beteiligten Lan-
der flr ihr jeweiliges Hoheitsgebiet die entsprechenden Listen erstellen, aktualisieren und
der einheitlichen digitalen Zugangsstelle zuleiten.

Die Regelung in § 22a Absatz 4 bis 6 erfolgt im Hinblick auf Artikel 12 Absatz 4 der Kurz-
zeitvermietungs-VO. Gemal dieser Vorschrift haben die EU-Mitgliedstaaten die nationale
Stelle zu benennen, welche die in der Vorschrift genannten Daten monatlich den mitglied-
staatlichen Statistikdmtern sowie Eurostat flr die Zwecke der Erstellung von Statistiken be-
reitstellt. Dabei erhalten nur die Statistischen Amter derjenigen Lander die Daten bereitge-
stellt, die Registrierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der Kurzzeitvermietungs-VO
eingefiihrt haben. Denn nur zu Einheiten in diesen Landern wurden Daten nach Artikel 5
und 9 der Kurzzeitvermietungs-VO, auf die Artikel 12 Absatz 4 Satz 1 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO verweist, erhoben. Bei den genannten Daten handelt es sich um die Téatigkeits-
daten nach Artikel 3 Nummer 12 der Kurzzeitvermietungs-VO, um die Registrierungsnum-
mern nach Artikel 3 Nummer 7 der Kurzzeitvermietungs-VO, um die Gemeinde nach Arti-
kel 3 Nummer 13 der Kurzzeitvermietungs-VO, in der die Einheit nach Artikel 3 Nummer 1
der Kurzzeitvermietungs-VO angesiedelt ist, sowie um die nach Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe a Nummer iv) der Kurzzeitvermietungs-VO im Rahmen des Registrierungsverfahrens
erhobene Hoéchstzahl der verfugbaren Schlafgelegenheiten, tber die die Einheit verfugt.
Gemal Artikel 9 Absatz 1 und 2 der Kurzzeitvermietungs-VO Ubermitteln die Online-Platt-
formen ihre Tatigkeitsdaten pro Einheit zusammen mit der entsprechenden Registrierungs-
nummer monatlich an die einheitliche digitale Zugangsstelle. Diese Daten liegen der ein-
heitlichen digitalen Zugangsstelle somit fur den Abruf durch die Statistikamter vor. Damit
der einheitlichen digitalen Zugangsstelle auch die anderen in Artikel 12 Absatz 4 der Kurz-
zeitvermietungs-VO genannten Daten (Gemeinde, in der die Einheit angesiedelt ist, und
Hoéchstzahl der Schlafgelegenheiten, tber die die Einheit verfligt) zum Abruf durch die Sta-
tistikdmter vorliegen und der betreffenden Einheit zugeordnet werden kénnen, haben die
nach Landesrecht flir die Registrierungsverfahren zustandigen Behoérden die Daten zusam-
men mit der zur jeweiligen Einheit gehdrenden Registrierungsnummer zu erfassen und der
einheitlichen digitalen Zugangsstelle Uber eine technische Schnittstelle den Datenzugang
zu ermdglichen. Schlafgelegenheiten in diesem Sinne sind Einzelbetten, als zwei Schlafge-
legenheiten zahlende Doppelbetten sowie Klappbetten (einschliellich Schlafcouches). Be-
helfsmaRige Schlafgelegenheiten (zum Beispiel Zustellbetten, Kinderbetten) gehdren nicht
dazu.

In § 22b wird die Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO geregelt.
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Die Regelung in § 22b Absatz 1 erfolgt im Hinblick auf Artikel 15 Absatz 2 der Kurzzeitver-
mietungs-VO, nach welcher der EU-Mitgliedstaat der betreffenden einheitlichen digitalen
Zugangsstelle Behérden fur die Durchsetzung bestimmter Pflichten der Online-Plattformen
nach der Kurzzeitvermietungs-VO benennt. Mit § 22b Absatz 1 wird die Bundesnetzagentur
im Einklang mit dem erklarten Ziel des DDG, eine starke nationale Plattformaufsicht zu
etablieren, (siehe Begrindung zu § 12 Absatz 1 im Gesetzesentwurf der Bundesregierung
zum DDG vom 22.12.23) als zustandige Behorde fir die Durchsetzung der Pflichten der
Online-Plattformen nach Artikel 7 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 9 der Kurzzeitvermietungs-
VO benannt. Als zustandige Behorde fir den Betrieb der einheitlichen digitalen Zugangs-
stelle nach § 22a Absatz 1 kann die Bundesnetzagentur unmittelbar beurteilen, ob die On-
line-Plattformen ihren Pflichten zur Datenibermittlung geman Artikel 9 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO nachkommen. Die nachtraglichen Stichprobenkontrollen nach Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe c der Kurzzeitvermietungs-VO erfolgen technisch uber die Funktionen der ein-
heitlichen digitalen Zugangsstelle gemaf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Kurzzeitver-
mietungs-VO. Daher ist es zweckmalig, die Bundesnetzagentur als zustandige Behodrde
fur die Durchsetzung der Pflicht der Online-Plattformen zur Unterrichtung Uber die Ergeb-
nisse der Stichprobenkontrollen nach Artikel 7 Absatz 2 der Kurzzeitvermietungs-VO vor-
zusehen. Daruber hinaus erscheint es zur Gewahrleistung eines deutschlandweit gultigen
Malistabs bei der Aufsicht Uber die Uber die Grenzen der Lander hinweg tatigen Online-
Plattformen angezeigt, dass die Durchsetzung der Pflicht nach Artikel 7 Absatz 2 der Kurz-
zeitvermietungs-VO einheitlich durch die Bundesnetzagentur erfolgt. Dies gilt auch fir die
Durchsetzung der Pflicht der Online-Plattformen nach Artikel 7 Absatz 3 der Kurzzeitver-
mietungs-VO, zumal bei den digital tatigen Online-Plattformen von einer ebenfalls digitalen
und somit deutschlandweit erfolgenden Information der Gastgeber durch die Online-Platt-
formen Uber die Gebietskulisse fiir die Registrierungsverfahren auszugehen ist. Schlie3lich
erfolgt die Kontrolle der Pflicht der Online-Plattformen nach Artikel 7 Absatz 3 der Kurzzeit-
vermietungs-VO insbesondere basierend auf den von der einheitlichen digitalen Zugangs-
stelle nach Artikel 13 der Kurzzeitvermietungs-VO bereitgestellten Listen.

Anders als in den vorgenannten Fallen des Artikels 15 Absatz 2 der Kurzzeitvermietungs-
VO benennt der Gesetzentwurf die Bundesnetzagentur nicht als zustandige Behdrde fiir
die Durchsetzung des Artikels 6 der Kurzzeitvermietungs-VO. Denn diese Vorschrift regelt
das sich an das Registrierungsverfahren anschliellende und mit diesem Verfahren verwo-
bene Verfahren zur Uberpriifung der Erklarungen und Belege der Gastgeber (Artikel 6 Ab-
satz 1 der Kurzzeitvermietungs-VO) und die Einhaltung des einschlagigen mitgliedstaatli-
chen Rechts in Bezug auf nachtraglich angeforderte Informationen und Unterlagen (Arti-
kel 6 Absatz 10 der Kurzzeitvermietungs-VO). Das in Artikel 6 der Kurzzeitvermietungs-VO
geregelte ,Uberpriifungsverfahren® richtet sich somit in erster Linie an die Gastgeber als
Gegenuber der Behorden in dem Verfahren und betrifft im Kern die Kontrolle der Anforde-
rungen an die kurzfristige Vermietung maéblierter Unterkinfte Gber Online-Plattformen durch
Gastgeber, die sich - wie im neuen § 1 Absatz 2 Satz 2 klargestellt — aus Landesrecht er-
geben. Der Artikel 6 der Kurzzeitvermietungs-VO verpflichtet die Online-Plattformen nur in-
soweit, als diese den behdrdlichen Anordnungen, die der Rechtsdurchsetzung den Gast-
gebern gegenuber dienen, nachzukommen haben. Daher unterscheiden sich die allein auf
das Uberpriifungsverfahren bezogenen Pflichten der Online-Plattformen in Artikel 6 der
Kurzzeitvermietungs-VO qualitativ deutlich von ihren Pflichten nach Artikel 7 Absatz 2 und
3 sowie Artikel 9 der Kurzzeitvermietungs-VO, welche die Online-Plattformen direkt als Ver-
pflichtete adressieren. Der Artikel 6 der Kurzzeitvermietungs-VO sollte daher zweckmali-
gerweise durch die nach dem jeweiligen Landesrecht dafir benannten Behorden durchge-
setzt werden. Die Durchfihrung und die Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO bezo-
gen auf den Artikel 6 der Kurzzeitvermietungs-VO richten sich daher nach den jeweiligen
landesrechtlichen Regelungen.

Die Regelung in § 22b Absatz 2 erfolgt im Hinblick auf Artikel 15 Absatz 1 der Kurzzeitver-
mietungs-VO in Verbindung mit Erwagungsgrund 29 der Kurzzeitvermietungs-VO sowie in
Verbindung mit Artikel 49 Absatz 2 Satz 1 des DSA. Zur Durchsetzung der Pflichten der
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Online-Plattformen nach Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der Kurzzeitvermietungs-VO (be-
stimmte Gestaltung der Online-Schnittstelle fir Gastgeber; vorherige und nachtragliche
Kontrolle der Erklarungen der Gastgeber) erklart Artikel 15 Absatz 1 der Kurzzeitvermie-
tungs-VO das Kapitel IV der Verordnung des DSA und damit auch Artikel 49 Absatz 2
Satz 1 des DSA, nach dem die EU-Mitgliedstaaten eine zustandige Behoérden als ihren Ko-
ordinator fur digitale Dienste zu benennen haben, fur unmittelbar anwendbar (sogenanntes
»Plug-in“in den DSA). Der Erwagungsgrund 29 der Kurzzeitvermietungs-VO erldutert, dass
die fur die Durchsetzung des DSA zustandigen Behdrden auch zur Durchsetzung der be-
treffenden Pflichten der Kurzzeitvermietungs-VO erméachtigt werden sollen und nennt an
erster Stelle den zustandigen Koordinator fir digitale Dienste. In Deutschland ist die Koor-
dinierungsstelle fur digitale Dienste nach § 14 Absatz 1 der Koordinator fur digitale Dienste
nach Artikel 49 Absatz 2 Satz 1 des DSA. Daher benennt § 22b Absatz 2 die Koordinie-
rungsstelle fur digitale Dienste nach § 14 Absatz 1 als zusténdige Behorde fur die Durch-
setzung der Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der Kurzzeitvermietungs-VO. Da es nach dem
als Teil des Kapitels IV DSA ebenfalls unmittelbar anwendbaren Artikel 51 Absatz 6 des
DSA hinsichtlich der Befugnisse und Verfahren erganzender Vorschriften bedarf (siehe
auch Begrindung zu Teil 7 im Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum DDG vom
22.12.23), die im DDG in Teil 7 enthalten sind, sollten diese das Kapitel IV DSA erganzen-
den Vorschriften in den §§ 24 bis 27, 28 Absatz 1 und 2, 29, 31 Absatz 1 und 32 Absatz 1
und 2 auch flr die Koordinierungsstelle fur digitale Dienste gelten, soweit sie Artikel 7 Ab-
satz 1 und Artikel 8 der Kurzzeitvermietungs-VO durchsetzt.

In § 22¢c Absatz 1 Nummer 1 und 2 wird die Regelung aus § 191 Telekommunikationsge-
setz (TKG), mit der die Bundesnetzagentur als zustandige Behérde zur Durchsetzung der
Geoblocking-VO gemald Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung sowie als zustandige Be-
hérde zur Bereitstellung praktischer Unterstlitzung flr Verbraucher im Falle von sich aus
der Geoblocking-VO ergebenden Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Anbietern ge-
malf Artikel 8 dieser Verordnung benannt wird, in das DDG uberfihrt.

In § 22¢c Absatz 1 Nummer 3 wird die Bundesnetzagentur als zustandige Behorde fur die
Durchsetzung des in § 22c Absatz 2 umgesetzten Verbots diskriminierender Bestimmun-
gen nach Artikel 20 Absatz 2 Dienstleistungs-RL benannt.

In § 22c Absatz 2 wird das Verbot diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Ab-
satz 2 Dienstleistungs-RL umgesetzt und dafiir eine dem § 5 DL-InfoV entsprechende Re-
gelung in das DDG aufgenommen. Die Erganzung des Wortes ,allgemeinen“ im Vergleich
zu § 5 DL-InfoVO erfolgt wegen des entsprechenden Wortlautes des Artikels 20 Absatz 2
der Dienstleistungs-RL und dient der Klarstellung, dass nur fiir eine Mehrzahl von Anwen-
dungsfallen aufgestellte Bedingungen vom sachlichen Anwendungsbereich des Artikels 20
Absatz 2 der Dienstleistungs-RL erfasst werden, nicht aber individuell fir eine konkrete
Dienstleistung ausgehandelte Bedingungen. Eine inhaltliche Anderung im Vergleich zu § 5
DL-InfoVO ist damit weder beabsichtigt noch verbunden.

Zu Nummer 3

Aufgrund der engen Zusammenhange der P2B-VO mit der Kurzzeitvermietungs-VO, der
Geoblocking-VO und dem Verbot diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Ab-
satz 2 der Dienstleistungs-RL als EU-Regelungen mit Pflichten von Unternehmen insbe-
sondere im Digitalen Binnenmarkt soll die gemal § 28 Absatz 3 angeordnete entspre-
chende Anwendung der Vorschriften zur Information der Offentlichkeit nach § 28 Absatz 1
und 2 auf die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehérde fir bestimmte Pflichten der
Online-Plattformen in der Kurzzeitvermietungs-VO nach § 22b Absatz 1 sowie auf die Bun-
desnetzagentur als Durchsetzungsbehorde fir die Geoblocking-VO und fir das Verbot dis-
kriminierender Bestimmungen nach § 22c Absatz 1 Ubertragen werden. Fur die Bundes-
netzagentur als Durchsetzungsbehdrde nach § 22b Absatz 2 gelten § 28 Absatz 1 und 2
bereits direkt.
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Der Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehérde nach § 22 Absatz 1 und § 22¢ Absatz 1
soll im neuen § 28 Absatz 4 die Befugnis eingerdaumt werden, Zusagen der in § 30 Absatz 4
Nummer 1 genannten Unternehmen zu verdéffentlichen, was auch die Offenlegung der Iden-
titat des fur den VerstoRR verantwortlichen Unternehmens und damit den Unternehmensna-
men erfassen kann. Dies ware bei einem Einzelunternehmer der Name der natirlichen Per-
son und damit ein personenbezogenes Datum. Im Ubrigen erfolgt die Verdffentlichung ohne
die Angabe personenbezogener Daten.

Fir die von § 22c Absatz 1 erfassten Unternehmen dient die Transparenz durch Veréffent-
lichung der Zusagen dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch, da diese
so auf bestimmte, rechtswidrige Vorgehensweisen von Unternehmen aufmerksam gemacht
werden kénnen. Dabei ware die Offenlegung der Identitat des fir den Verstol3 verantwort-
lichen Unternehmens unter Nennung des Unternehmensnamens dann Uberschief3end,
wenn eine rechtswidrige diskriminierende Praktik generell in einer Branche verwendet wird.
Denn in diesem Fall wirden die Veroffentlichung der Branche und der Praktik ausreichen.
Als erforderlich anzusehen ware die Offenlegung der Identitat des fir den VerstoR3 verant-
wortlichen Unternehmens unter Nennung des Unternehmensnamens dagegen dann, wenn
die rechtswidrige diskriminierende Praktik von einem oder von mehreren konkreten Unter-
nehmen, aber nicht generell von Unternehmen der Branche, ausgeht. Denn in diesem Fall
wird nur auf diese Weise fir Verbraucherinnen und Verbraucher eine ausreichende Még-
lichkeit zum Eigenschutz vor solchen Praktiken und zur Geltendmachung eventuell beste-
hender eigener Anspriche geschaffen. Erst die Nennung des Unternehmensnamens ver-
setzt die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage zu verstehen, dass sie in der Ver-
gangenheit von einer rechtswidrigen diskriminierenden Praktik eines bestimmten Unterneh-
mens betroffen waren, und so entscheiden zu kénnen, ob sie ihre Rechte gegenuber die-
sem Unternehmen geltend machen wollen. Ebenso kdnnen sie nur so nachvollziehen, dass
Vertragsschlisse bei diesem Unternehmen kunftig auch fir sie moglich sind. Ein Beispiel
dafur ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher aus einem anderen EU-Mitgliedstaat als
ein Unternehmen mit Online-Shop einen Kauf Gber diesen Online-Shop nicht abschlieRen
konnten, weil sie aufgrund eines Verstolies des Unternehmens gegen die Geoblocking-VO
ihre auslandische Rechnungsadresse nicht in das Bestellformular einfligen konnten oder
ihr auslandisches Zahlungsmittel nicht akzeptiert wurde. Fir Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist dabei oftmals nicht erkennbar, dass der Abschluss eines Kaufes aufgrund ei-
nes Verstolies gegen die Geoblocking-VO nicht erfolgen konnte. Erst bei Nennung des
Unternehmensnamens konnen die Verbraucherinnen und Verbraucher nachvollziehen,
dass sie zu Unrecht an dem Abschluss eines Kaufes gehindert wurden und kiinftig die Ein-
kaufsmoglichkeit bei diesem Unternehmen besteht. Insoweit geht es bei der Regelung in
erster Linie um die Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern und um die Wah-
rung ihrer Rechte, insbesondere flr bereits erfolgte Diskriminierungen. Daneben kann die
Offenlegung der Identitat des fur den Verstol3 verantwortlichen Unternehmens unter Nen-
nung des Unternehmensnamens Verbraucherinnen und Verbraucher auch in die Lage ver-
setzen, bei eventueller Nichteinhaltung der Zusagen des betreffenden Unternehmens ent-
sprechende Beschwerden bei der Bundesnetzagentur einzureichen.

Fir die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehoérde nach § 22c Absatz 1 wird durch den
neuen § 28 Absatz 4 darlber hinaus ein Gleichklang mit ihren Befugnissen als Durchset-
zungsbehorde fir die Geoblocking-VO und das Verbot diskriminierender Bestimmungen
nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im Rahmen der Verordnung (EU)
2017/2394 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 Uber die
Zusammenarbeit zwischen den fir die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zu-
sténdigen nationalen Behdrden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (im
Folgenden ,CPC*-VO [Consumer Protection Cooperation]) erreicht. Die Offenlegung der
Identitat des flr den Versto3 verantwortlichen Unternehmers ist in dem in den EU-Mitglied-
staaten unmittelbar geltenden Artikel 9 Absatz 7 CPC-VO vorgesehen. Die in Artikel 9 Ab-
satz 7 der CPC-VO ebenfalls vorgesehene Mdglichkeit, abschliefende Entscheidungen so-
wie Anordnungen zu verdéffentlichen, ist flr die Bundesnetzagentur als zustandige Behdrde
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nach § 22c Absatz 1 bereits liber den erganzten § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 2 abgedeckt, soweit von der Verdffentlichung keine personenbezogenen Daten betrof-
fen sind.

Ebenso erscheint es sachgerecht, der Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehdérde flr
die gewerbliche Nutzer schitzende P2B-Verordnung nach § 22 Absatz 1 die Befugnis ein-
zurdumen, Zusagen der Unternehmen nach § 28 Absatz 4 zu verdffentlichen. Auch als
Durchsetzungsbehorde fiir die P2B-VO nach § 22 Absatz 1 ist die Bundesnetzagentur an
den VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz gebunden und muss unter Berlcksichtigung dieses
Grundsatzes entscheiden, ob die Nennung der Branche sowie Angaben zur konkreten Art
des Verstolles ausreichen und die Offenlegung der Identitat des fir den Versto3 verant-
wortlichen Unternehmens Uberschie3end ware. Auch bei der Durchsetzung von Unterneh-
menspflichten nach der P2B-VO erscheint es dagegen als erforderlich, im Falle systemati-
scher VerstdRe durch ein oder mehrere konkrete Unternehmen den gewerblichen Nutzern
den Unternehmensnamen bekannt zu machen. So kénnen die gewerblichen Nutzer auf den
Verstold und ihre Rechte aufmerksam gemacht werden. Die Erfahrungen der Bundesnetz-
agentur bei der Durchsetzung der P2B-VO zeigen, dass viele gewerbliche Nutzer nicht wis-
sen, welche Rechte sie haben und wie sie diese durchsetzen kénnen. Ein Beispiel dafir ist,
dass ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten ohne Begrindung oder mit einem pau-
schalen Verweis auf seine Allgemeinen Geschéaftsbedingungen die Konten gewerblicher
Nutzer sperrt oder einzelne Produkte auslistet. Gewerbliche Nutzer kdnnen haufig nicht
nachvollziehen, warum die Aussetzung, Beendigung oder Einschrankung der Bereitstellung
des konkreten Dienstes erfolgt ist. Durch die Nennung des Unternehmensnamens werden
gewerbliche Nutzer, denen haufig eine verbraucherahnliche Stellung zukommt, besonders
sensibilisiert und kdnnen kunftig fur ihnre Rechte einstehen. Im Falle von Zusagen zu Unter-
nehmenspflichten nach der P2B-VO sind natlrliche Personen und deren personenbezo-
gene Daten nicht betroffen, da ausschlieRlich der Name der Plattform genannt wird. Dabei
handelt es sich in der Mehrheit um grof3e Konzerne, so dass ein Rickschluss auf natirliche
Personen nicht mdglich ist. Gleichzeitig ist das berechtigte Interesse der gewerblichen Nut-
zer an einer zligigen Problemldsung und Abhilfe zu berlicksichtigen, insbesondere bei Kon-
tensperrungen, da hier haufig existentielle wirtschaftliche Fragen betroffen sind.

Zu Nummer 4

In § 30 Absatz 1 neue Fassung wird die fur die Bundesnetzagentur als zustandige Behorde
nach § 22 (Durchsetzung der P2B-VO) vorgesehene entsprechende Anwendung bestimm-
ter Vorschriften des TKG zu Befugnissen auf die Bundesnetzagentur als zustéandige Be-
hérde nach § 22b Absatz 1 (Durchsetzung bestimmter Pflichten der Online-Plattformen
nach der Kurzzeitvermietungs-VO) und nach § 22c Absatz 1 (Durchsetzung der Geoblo-
cking-VO und des in § 22c Absatz 2 umgesetzten Verbots diskriminierender Bestimmungen
nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL) ausgeweitet mit Ausnahme des § 202 Ab-
satz 4 TKG; die dort geregelte Befugnis bleibt gemafls dem neuen § 30 Absatz 2 weiterhin
der Bundesnetzagentur als zustandiger Behdrde nach § 22 vorbehalten. Entsprechend wird
§ 202 Absatz 4 TKG im neuen § 30 Absatz 1 gestrichen. Durch die entsprechende Anwen-
dung bestimmter Vorschriften des TKG nach dem neuen § 30 Absatz 1 werden der Bun-
desnetzagentur als zustandiger Behorde zur Durchsetzung der Geoblocking-VO gleichzei-
tig im DDG die Befugnisse eingerdumt, die ihr bereits nach § 191 TKG in Verbindung mit
Abschnitt 2 des Teils 11 des TKG zustehen. Dafir wird im neuen § 30 Absatz 1 auch der
§ 203 Absatz 6 Satz 7 TKG flr entsprechend anwendbar erklart, welcher der Bundesnetz-
agentur als Durchsetzungsbehdrde fiir die Geoblocking-VO bereits nach geltender Rechts-
lage die Befugnis einrdumt, geeignete Vorgaben zur Ausgestaltung und zu den Intervallen
der Ubermittlung der in § 203 Absatz 6 Satz 6 TKG genannten Auskiinfte oder Informatio-
nen zu machen. Es erscheint zweckmalig, der Bundesnetzagentur auch als zustandiger
Behorde nach §§ 22, 22b Absatz 1 und 22c Absatz 1 Nummer 3 diese Befugnis einzurdu-
men.
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Um einen Gleichklang mit den Befugnissen der Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbe-
hérde fiir die Geoblocking-VO und das Verbot diskriminierender Bestimmungen nach Arti-
kel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im Rahmen der CPC-VO zu erreichen, soll der Bun-
desnetzagentur als Durchsetzungsbehdrde nach § 22c Absatz 1 in dem neuen § 30 Ab-
satz 3 — so wie in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe d der CPC-VO vorgesehen - die Befugnis
eingerdumt werden, Waren und Dienstleistungen als Testeinkaufe zu erwerben, erforderli-
chenfalls mit verdeckter Identitat.

Um einen Gleichklang mit den Befugnissen der Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbe-
hérde fir die Geoblocking-VO und das Verbot diskriminierender Bestimmungen nach Arti-
kel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im Rahmen der CPC-VO und des EU-VSchDG zu
erreichen, sollen der Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehérde nach § 22c Absatz 1
in dem neuen § 30 Absatz 4 die nach Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe b und ¢ der CPC-VO
und nach § 6 Absatz 4 EU-VSchDG vorgesehenen Befugnisse eingeraumt werden.

Die Bundesnetzagentur soll auch als Durchsetzungsbehoérde nach § 22 Absatz 1 zur Durch-
setzung der Verpflichtungen der Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und der Anbie-
ter von Online-Suchmaschinen nach der P2B-VO sowie als Durchsetzungsbehdérde nach
§22b Absatz 1 zur Durchsetzung der Artikel 7 Absatz 2 und 3 und Artikel 9 der Kurzzeitver-
mietungs-VO die in § 30 Absatz 4 vorgesehenen Befugnisse erhalten. Das verfahrensrecht-
liche Instrument der Zusagen und ihrer Erklarung fur verbindlich wird in der Verwaltungs-
praxis auch Uber die Durchsetzung verbraucherschitzender Vorschriften nach der CPC-
VO in Verbindung mit dem EU-VSchDG hinaus bereits als Instrument fir die wirksame,
effiziente, schnelle und ressourcenschonende Durchsetzung von Unternehmenspflichten
genutzt. So kann auch die Koordinierungsstelle fur digitale Dienste nach § 14 Absatz 1 so-
wie nach dem kunftigen § 22b Absatz 2 gemal Artikel 51 Absatz 2 Buchstabe a des DSA
Zusagen der dort genannten Anbieter annehmen und diese Zusagen fiir bindend erklaren.
Die Ubertragung des verfahrensrechtlichen Instruments der Zusagen und ihrer Erklarung
fur verbindlich auf die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehdrde nach § 22 Absatz 1
und nach § 22b Absatz 1 erscheint daher bereits im Lichte einer kongruenten Plattformre-
gulierung als geboten. Auch das deutsche und das europaische Kartellrecht sehen behord-
liche Befugnisse zur Entgegennahme von Zusagen und ihrer Erklarung fir verbindlich vor,
siehe § 32b des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen und Artikel 9 der Verord-
nung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchfiihrung der in den
Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln. Aufgrund der positiven
Erfahrungen in anderen Regelungsbereichen ist damit zu rechnen, dass das verfahrens-
rechtliche Instrument der Zusagen und ihrer Erklarung fir verbindlich ebenfalls zu einer
wirksamen, effizienten, beschleunigten und ressourcenschonenden Durchsetzung der Un-
ternehmenspflichten nach der P2B-Verodnung und nach Artikel 7 Absatz 2 und 3 und Arti-
kel 9 der Kurzzeitvermietungs-VO beitragen wirde. Gleichzeitig stellen die Entgegen-
nahme und Erklarung von Zusagen als verbindlich eine niederschwellige behérdliche Be-
fugnis und gegenuber den betroffenen Unternehmen ein milderes Mittel als eine Anordnung
durch Verwaltungsakt dar.

Die Regelungen in § 30 sind zusatzlich zu den Befugnissen der Koordinierungsstelle fir
digitale Dienste notwendig. Im Gegensatz zum DSA enthalten die in § 30 in Verbindung mit
den §§ 22, 22b Absatz 1 und 22c Absatz 1 in Bezug genommenen EU-Rechtsakte und EU-
Vorschriften keine dezidierten Vorschriften Gber die Befugnisse der fir den Vollzug zustan-
digen Behorden. Fir die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehérde nach § 22b Ab-
satz 2 ist eine Aufnahme in § 30 nicht erforderlich, da sie sich als Koordinierungsstelle fur
digitale Dienste hinsichtlich der Befugnisse und Verfahren auf die in Kapitel [V DSA und die
dieses Kapitel erganzenden Vorschriften in Teil 7 des DDG stitzen kann.

Zu Nummer 5

Aufgrund der engen Zusammenhange der P2B-VO mit der Kurzzeitvermietungs-VO, der
Geoblocking-VO und dem Verbot diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20



-32-

Absatz 2 der Dienstleistungs-RL als EU-Regelungen mit Pflichten von Unternehmen insbe-
sondere im Digitalen Binnenmarkt soll die gemal® § 31 Absatz 2 angeordnete entspre-
chende Anwendung der Vorschriften zu Rechtsbehelfen nach § 31 Absatz 1 auf die Bun-
desnetzagentur als Durchsetzungsbehérde fur bestimmte Pflichten der Online-Plattformen
in der Kurzzeitvermietungs-VO nach § 22b Absatz 1 sowie auf die Bundesnetzagentur als
Durchsetzungsbehorde fir die Geoblocking-VO und fur das Verbot diskriminierender Best-
immungen nach § 22c Absatz 1 Ubertragen werden. Fir die Bundesnetzagentur als Durch-
setzungsbehdrde nach § 22b Absatz 2 gilt § 31 Absatz 1 bereits direkt.

Um einen Gleichklang mit den fur die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehérde fir
die Geoblocking-VO und das in § 22c Absatz 2 umgesetzte Verbot diskriminierender Best-
immungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im Rahmen der CPC-VO und
des EU-VSchDG geltenden Vorschriften zum Rechtsschutz zu erreichen, eine Spaltung des
Rechtsweges fir gleichgelagerte Sachverhalte und bei Anwendung identischer Vorschriften
zu vermeiden, eine einheitliche richterliche Rechtsfortbildung zu gewahrleisten sowie
Rechtsklarheit und -sicherheit fur Verbraucherinnen und Verbraucher sicherzustellen, wer-
den im neuen § 31 Absatz 3 flr bestimmte Entscheidungen der Bundesnetzagentur als
nach § 22c Absatz 1 zustandiger Behorde die §§ 13 bis 28 EU-VSchDG fiir entsprechend
anwendbar erklart. Die Bundesnetzagentur als derzeit nach § 191 TKG zustandige Durch-
setzungsbehdrde fir die Geoblocking-VO wird hauptsachlich aufgrund von Beschwerden
durch Verbraucherinnen und Verbraucher und endnutzende Unternehmen wegen her-
kunftsbezogener Diskriminierungen im Sinne der Geoblocking-VO tatig. Beschwerden Gber
Verstdle deutscher Anbieter kdnnen die Bundesnetzagentur auf zwei Wegen erreichen.
Zum einen kdnnen sich Verbraucherinnen und Verbraucher und endnutzende Unterneh-
men aus anderen EU-Mitgliedstaaten an ihre nationale Durchsetzungsbehdrde wenden; in
diesem Fall wird die Beschwerde der Bundesnetzagentur mit der Bitte um Durchsetzung
der Geoblocking-VO gegenlber dem deutschen Anbieter im Rahmen des Netzwerkes der
CPC-VO zugeleitet. Zum anderen kénnen Verbraucherinnen und Verbraucher und endnut-
zende Unternehmen auch direkt auf die Bundesnetzagentur zugehen und fir eine Be-
schwerde insbesondere das dafir angebotene Online-Formular auf der Internetseite der
Bundesnetzagentur nutzen. Dieses sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache an-
gebotene Online-Formular steht allen Verbraucherinnen und Verbrauchern und endnutzen-
den Unternehmen in der EU offen. In der erstgenannten Fallkonstellation ist in § 13 Ab-
satz 4 EU-VSchDG bereits gesetzlich eine Rechtswegzuweisung an die Zivilgerichte nor-
miert. In der zweitgenannten Fallkonstellation greift diese Rechtswegzuweisung nicht, da
die Verbraucherinnen und Verbraucher und endnutzenden Unternehmen nicht den Weg
Uber ihre nationale Durchsetzungsbehérde und damit Gber das CPC-Netzwerk gewahlt ha-
ben. Stattdessen waren nach geltender Rechtslage die Verwaltungsgerichte zustandig. Da-
mit hangt es allein von dem durch die Verbraucherinnen und Verbraucherinnen und end-
nutzenden Unternehmen gewahlten Weg und damit vom Zufall ab, ob Zivil- oder Verwal-
tungsgerichte zu einer behaupteten herkunftsbezogenen Diskriminierung im Sinne der Ge-
oblocking-VO urteilen, die Rechtswege flr gleichgelagerte Fallkonstellationen wiirden aus-
einanderfallen. Somit kdnnen auch die Entscheidungen zu bestimmten Rechtsfragen inner-
halb der beiden Gerichtsbarkeiten voneinander abweichen oder sich sogar widersprechen,
was eine erhebliche Rechtsunsicherheit sowohl bei Anbietern im Sinne der Geoblocking-
VO als auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und endnutzenden Unternehmen
nach sich ziehen wirde. Fir die Durchsetzung des in § 22¢c Absatz 2 umgesetzten Verbots
diskriminierender herkunftsbezogener Bestimmungen im Sinne des Artikels 20 Absatz 2
der Dienstleistungs-RL ware die Sach- und Rechtslage, sobald der Bundesnetzagentur die
Zustandigkeit zur Durchsetzung Ubertragen wird, entsprechend. Aktuell sind die von den
Landern benannten Stellen wie etwa die Gewerbeamter fir die Durchsetzung des derzeit
in § 5 der DL-InfoV umgesetzten Verbots nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL
zustandig. Bei einem Einspruch gegen den Buligeldbescheid eines Gewerbeamtes ent-
scheidet nach § 68 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Verwaltungsbehoérde ihren Sitz hat. Insofern ist auch bislang
bei MalRnahmen zur Durchsetzung des Artikels 20 Absatz 2 Dienstleistungsrichtlinie der
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Zivilrechtsweg eroffnet. Mithin ist es auch aus diesem Grund und unabhangig davon, ob die
Geoblocking-VO als lex specialis oder der in § 22c Absatz 2 umgesetzte Artikel 20 Absatz 2
der Dienstleistungsrichtlinie als MaRstab fir die Prifung einer herkunftsbezogenen Diskri-
minierung einschlagig ist, sachgerecht und konsequent, die bereits in § 13 Absatz 4 EU-
VSchDG gesetzlich vorgesehene Rechtswegzuweisung an die Zivilgerichte nach § 31 Ab-
satz 3 auch fur entsprechende Entscheidungen der Bundesnetzagentur als nach § 22c Ab-
satz 1 zustandiger Behdrde vorzusehen. Dazu kommt, dass das Rechtsbehelfsverfahren
bei VerwaltungsmalRnahmen fur die in § 31 Absatz 3 genannten Entscheidungen nicht pas-
send ist, da materiellrechtlich das Zivilrecht betroffen ist. Entscheidungen, die wegen eines
Verstolles gegen die Vorschriften der Geoblocking-VO oder gegen den in § 22c Absatz 2
umgesetzten Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL getroffen werden, greifen in das
vorvertragliche Verhaltnis zwischen Anbieter beziehungsweise Dienstleistungserbringer
und Kunden ein. Dieses Rechtsverhaltnis ist dem Zivilrecht zuzuordnen. Fur die abdran-
gende Sonderzuweisung an die Zivilgerichtsbarkeit in § 31 Absatz 3 sprechen somit weit
Uberwiegende Griinde.

Zu Nummer 6

Aufgrund der engen Zusammenhange der P2B-VO mit der Kurzzeitvermietungs-VO, der
Geoblocking-VO und dem in § 22c Absatz 2 umgesetzten Verbot diskriminierender Bestim-
mungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL als EU-Regelungen mit Pflichten
von Unternehmen insbesondere im Digitalen Binnenmarkt soll die gemaf § 32 Absatz 3
angeordnete entsprechende Anwendung der Vorschriften zu Verwaltungsverfahren nach
§ 32 Absatz 1 und 2 auf die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehérde flr bestimmte
Pflichten der Online-Plattformen in der Kurzzeitvermietungs-VO nach § 22b Absatz 1 sowie
auf die Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehdrde fir die Geoblocking-VO und fur das
Verbot diskriminierender Bestimmungen nach § 22¢ Absatz 2 Gbertragen werden. Fir die
Bundesnetzagentur als Durchsetzungsbehdrde nach § 22b Absatz 2 gelten § 32 Absatze 1
und 2 bereits direkt.

Zu Nummer 7
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Buchstabe a Doppelbuchstabe aa ist eine Folgednderung der mit Nummer 1 Buchstabe a
vorgenommenen Umsetzung des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL im DDG statt
in der DL-InfoVO und Uberfuhrt die bislang in § 6 Nummer 3 DL-InfoVO enthaltene Bul3-
geldvorschrift inhaltsgleich ins DDG. Die Erganzung des Wortes ,allgemeine” ist eine not-
wendige Folgednderung zu der mit Nummer 2 vorgenommenen entsprechenden und allein
der Klarstellung dienenden Ergéanzung in § 22¢ Absatz 2 Satz 1. Eine inhaltliche Anderung
im Vergleich zu § 6 Nummer 3 DL-InfoVO ist damit weder beabsichtigt noch verbunden
(siehe im Einzelnen Begriindung zu Nummer 2).

Zu Doppelbuchstabe bb

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist eine Folgednderung der mit Nummer 4 vorgenommen
Neufassung des § 30 und seiner Aufteilung in Absatze.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung, da mit Nummer 1 Buchstabe a die Regelungen
zur Zustandigkeit der Bundesnetzagentur flr die Durchsetzung der Geoblocking-VO und
fur die Bereitstellung praktischer Unterstitzung fir Verbraucher in den Anwendungsbereich
des DDG uberfuhrt werden. Die Nummer 7 Buchstabe b Uberfuhrt die bislang in § 228 Ab-
satz 6 TKG enthaltene BuRgeldvorschrift unverandert ins DDG.
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Zu Buchstabe ¢

Es handelt sich um eine Anpassung an die vierte Auflage des Handbuchs der Rechtsférm-
lichkeit.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Anpassung an die vierte Auflage des Handbuchs der Rechtsférm-
lichkeit.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine Anpassung an die vierte Auflage des Handbuchs der Rechtsférm-
lichkeit.

Zu Buchstabe f

Nummer 1 normiert einen BuRRgeldtatbestand fiir eine Zuwiderhandlung gegen eine Pflicht
zur Gestaltung von Online-Schnittstellen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und b der
Kurzzeitvermietungs-VO.

Nummer 2 normiert einen BulRgeldtatbestand fiir eine Zuwiderhandlung gegen eine Unter-
richtungspflicht nach Artikel 7 Absatz 2 der Kurzzeitvermietungs-VO.

Nummer 3 normiert einen BuBgeldtatbestand fiir eine Zuwiderhandlung gegen eine Uber-
mittlungspflicht nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 der Kurzzeitvermietungs-
VO.

Zu Buchstabe g
Zu Doppelbuchstabe aa

Die Neufassung ist eine Folgednderung. Der § 33 Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe a wird
neu gefasst, weil mit Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a die Regelungen zur Zustandigkeit
der Bundesnetzagentur fur die Durchsetzung der Geoblocking-VO und fur die Bereitstellung
praktischer Unterstltzung fur Verbraucher, fur die Durchsetzung des in § 22c Absatz 2 um-
gesetzten Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienst-
leistungs-RL sowie die Durchsetzung der Kurzzeitvermietungs-VO in den Anwendungsbe-
reich des DDG Uberfihrt werden.

Bei der Normierung der BuRlgeldtatbestdande zur Durchsetzung der Geoblocking-VO im
DDG ist die Bufigeldhéhe deckungsgleich mit der bislang in § 228 Absatz 6 in Verbindung
mit Absatz 7 Nummer 3 TKG enthaltenen BuRgeldhbhe, so dass weiterhin eine Geldbulle
bis zu dreihunderttausend Euro verhangt werden kann.

Bei der Normierung des Buligeldtatbestandes zur Durchsetzung des in § 22¢ Absatz 2 um-
gesetzten Verbots diskriminierender Bestimmungen wird die bisherige BuRgeldhéhe nach
§ 6 Nummer 3 DL-InfoV in Verbindung mit § 146 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Gewer-
beordnung (Geldbuf3e bis eintausend Euro) an die flr die BuRgeldtatbestande zur Durch-
setzung der Geoblocking-VO vorgesehene BulRgeldhdhe (Geldbule bis dreihunderttau-
send Euro) angepasst. Zum einen verfolgt die Bindelung der Zusténdigkeit zur Durchset-
zung der Geoblocking-VO und zur Durchsetzung des Verbots diskriminierender Bestim-
mungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL bei der Bundesnetzagentur im
neuen § 22c das Ziel, zur Starkung des Digitalen Binnenmarktes ein einheitliches und
schlagkraftiges Vorgehen gegen ungerechtfertigte herkunftsbezogene Diskriminierungen
insbesondere im Online-Handel zu erreichen. Dieses Ziel wirde verfehlt, wenn in den in
der Geoblocking-VO - als Lex specialis - prazisierten Fallen eine Geldbulte bis zu
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dreihunderttausend Euro verhangt werden kann, in den im Anwendungsbereich des Artikels
20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL — als Auffangtatbestand - verbleibenden Fallkonstella-
tionen aber nur eine GeldbulRe bis eintausend Euro verhangt werden koénnte. Auch in die
Gesamtsystematik der Buf3geldvorschriften des DDG fligt sich eine solch geringe BulRgeld-
hohe, die zudem eine Differenzierung innerhalb dieses Rahmens nach der Schwere des
Verstolles oder der Grofe des Unternehmens kaum zuldsst, nicht ein. Zum anderen ist
eine Differenzierung zwischen den Fallen der Geoblocking-VO und den Restfallen im An-
wendungsbereich des Artikels 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL sachlich nicht begrind-
bar, da ein qualitativer Unterschied zwischen den VerstdRen gegen die Diskriminierungs-
verbote nicht erkennbar ist. Der Unrechtsgehalt ist vielmehr vergleichbar. Schliel3lich er-
moglicht es der vorgesehene einheitliche Bullgeldrahmen von dreihunderttausend Euro,
sowohl leichte VersttRe gegen die Diskriminierungsverbote mit einer entsprechend niedri-
geren Bulgeldhdhe sowie auch schwere Verstdlie interessengerecht abzubilden. Bei der
Festsetzung der Hohe der Geldbulie innerhalb des einheitlichen Buldgeldrahmens kann au-
Rerdem die GroRe des Unternehmens berucksichtigt werden.

Bei der Normierung des Bulgeldtatbestandes zur Durchsetzung der Pflicht zur Gestaltung
von Online-Schnittstellen, die nach Kapitel IV des DSA durchgesetzt wird, fligt sich die Bul3-
geldhdhe in die Systematik bei der Durchfuhrung des DSA ein, zwischen Versto3en gegen
Informations- und Duldungspflichten und Versté3en in anderen Fallen zu unterscheiden.
Entsprechend dieser Systematik kann bei der Pflicht zur Gestaltung von Online-Schnittstel-
len analog der entsprechenden Pflicht im Rahmen des DSA nach Absatz 5 Nummer 32 eine
Geldbule bis dreihunderttausend Euro verhangt werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Erganzung des Absatzes 5a Nummer 2 und 3 in Absatz 6 Nummer 2 Buchstabe a ist
eine Folgeanderung, da mit Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a die Durchsetzung der Kurz-
zeitvermietungs-VO in den Anwendungsbereich des DDG uberfuhrt wurde. Die Ergénzung
fugt sich in die bereits fir die Durchsetzung der P2B-VO analog angewandte Systematik
bei der Durchfiihrung des DSA ein, zwischen Versté3en gegen Informations- und Dul-
dungspflichten und Verst6RRen in anderen Fallen zu unterscheiden. Entsprechend wird fir
die BuRgeldtatbestande wegen der Verletzung von Bereitstellungs- und Informationspflich-
ten ein niedrigeres BuRgeld normiert.

Zu Buchstabe h
Die Festlegung der zustandigen Verwaltungsbehdrde im Sinne des Ordnungswidrigkeiten-
gesetzes folgt der sachlichen Zustandigkeit der Koordinierungsstelle fur digitale Dienste in

der Bundesnetzagentur nach § 22b Absatz 2.

Die Festlegung der zustandigen Verwaltungsbehdrde nach dem Ordnungswidrigkeitenge-
setz folgt der sachlichen Zustandigkeit nach § 22b Absatz 1 und nach § 22c Absatz 1.

Zu Artikel 2 (Anderung des Telekommunikationsgesetzes)

Zu Nummer 1

Die Neufassung ist eine Folgeanderung. Der § 191 wird neu gefasst, weil mit Artikel 1 Num-
mer 1 Buchstabe a dieses Gesetzes die Regelungen zur Zustandigkeit der Bundesnetza-
gentur fir die Durchsetzung der Geoblocking-VO und fiir die Bereitstellung praktischer Un-
terstitzung fir Verbraucher in den Anwendungsbereich des DDG Uberfihrt werden.

Zu Nummer 2

Die Aufhebung ist eine notwendige Folgeanderung der mit Nummer 1 vorgenommenen
Neufassung des § 191.
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Zu Nummer 3

Die Aufhebung ist eine notwendige Folgednderung der mit Nummer 1 vorgenommenen
Neufassung des § 191.

Satz 5 wird zu Satz 4, weil der bisherige Satz 4 mit der Nummer 3 Buchstabe a gestrichen
wird.

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a

Die Aufhebung ist eine notwendige Folgeanderung der mit Nummer 1 vorgenommenen
Neufassung des § 191.

Zu Buchstabe b

Die Streichung ist eine notwendige Folgeanderung der mit Nummer 4 Buchstabe a vorge-
nommenen Aufhebung

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine notwendige Folgeanderung, da der bisherige Absatz 6 gestrichen
wird und der Absatz 7 zu Absatz 6 wird.

Zu Artikel 3 (Anderung der Verordnung iiber Informationspflichten fiir
Dienstleistungserbringer)

Zu Nummer 1

Die Aufhebung des § 5 ist eine notwendige Folgednderung einer Rechtsverordnung, da das
Verbot diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-RL
mit Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a dieses Gesetzes in § 22c Absatz 2 DDG umgesetzt
wird, um die Zustandigkeit fur die Durchsetzung der Geoblocking-VO als Lex specialis und
des Verbots diskriminierender Bestimmungen nach Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungs-
RL als Auffangtatbestand bei der Bundesnetzagentur als einheitlicher Durchsetzungsbe-
hérde zu blndeln. Somit ist die bisherige Umsetzung der EU-Richtlinie in der DL-InfoVO
insoweit obsolet. Die bislang in der DL-InfoVO erfolgte Umsetzung von Artikel 20 Absatz 2
der Dienstleistungs-RL wird dabei inhaltsgleich ins DDG Gbernommen.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine notwendige Folgedanderung der mit Nummer 1 vorgenommenen
Streichung.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine notwendige Folgeanderung der mit Nummer 1 vorgenommenen
Streichung.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine notwendige Folgeanderung der mit Nummer 1 vorgenommenen
Streichung.
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Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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	Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung einer Verordnung der Europäischen Union zum Datenaustausch bei Kurzzeitvermietungen sowie zur Durchsetzung von Diskriminierungsverboten der Europäischen Union
	Artikel 1
	Änderung des Digitale-Dienste-Gesetzes
	Das Digitale-Dienste-Gesetz vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nummer 149) wird wie folgt geändert:
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. Nach § 22 werden die folgenden §§ 22a bis 22c eingefügt:
	„§ 22a
	Durchführung der Verordnung (EU) 2024/1028
	(1) Die einheitliche digitale Zugangsstelle nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 wird bei der Bundesnetzagentur eingerichtet und betrieben. Die einheitliche digitale Zugangsstelle darf die von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften bereitgestellten Tätigkeitsdaten, Registrierungsnummern sowie die genauen Anschriften der Einheiten und die URL der Angebote automatisch, vorübergehend und transient verarbeiten, soweit dies zwingend erforderlich ist, um den in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 genannten Behörden Zugang zu den genannten Daten zu ermöglichen.
	(2) Nationaler Koordinator nach Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 ist die Bundesnetzagentur.
	(3) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden derjenigen Länder, die Registrierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 eingeführt haben, erstellen und aktualisieren für ihr Hoheitsgebiet die Listen nach Artikel 12 Absatz 1 und nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 und übermitteln sie der einheitlichen digitalen Zugangsstelle. Die einheitliche digitale Zugangsstelle veröffentlicht diese Listen frei zugänglich auf ihrer Internetseite und aktualisiert diese Listen regelmäßig.
	(4) Die nach Landesrecht für die Registrierungsverfahren zuständigen Behörden erfassen je Einheit nach Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024
	Absatz(5) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden ermöglichen der einheitlichen digitalen Zugangsstelle über eine technische Schnittstelle den Zugang zu den gemäß 4 erfassten Daten sowie zu der für die jeweilige Einheit erteilten Registrierungsnummer nach Artikel 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024. Die einheitliche digitale Zugangsstelle ist befugt, die Daten nach Absatz 4 und die Registrierungsnummer zu dem in Absatz 6 genannten Zweck bei den nach Landesrecht zuständigen Behörden abzurufen.
	(6) Die einheitliche digitale Zugangsstelle stellt den Statistischen Ämtern des Bundes und derjenigen Länder, die Registrierungsverfahren nach Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 eingeführt haben, sowie Eurostat monatlich die in Artikel 12 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 genannten Daten automatisiert über eine technische Schnittstelle bereit.

	§ 22b
	Durchsetzung der Verordnung (EU) 2024/1028
	(1) Zuständige Behörde nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 für die Durchsetzung des Artikels 7 Absatz 2 und 3 sowie des Artikels 9 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 ist die Bundesnetzagentur.
	(2) Zuständige Behörde nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 in der Fassung vom 19. Oktober 2022 für die Durchsetzung des Artikels 7 Absatz 1 und des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 ist die Koordinierungsstelle für digitale Dienste nach § 14 Absatz 1.

	§ 22c
	Durchsetzung der Verordnung (EU) 2018/302 und des Verbots diskriminierender Bestimmungen
	(1) Die Bundesnetzagentur ist zuständige Behörde
	(2) Dienstleistungserbringer dürfen keine allgemeinen Bedingungen für den Zugang zu einer Dienstleistung bekannt machen, die diskriminierende Bestimmungen enthalten, die auf der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz des Dienstleistungsempfängers beruhen. Dies gilt nicht für Unterschiede bei den Zugangsbedingungen, die unmittelbar durch objektive Kriterien gerechtfertigt sind.“


	3. § 28 Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:
	(3) „ Die Absätze 1 und 2 geltend entsprechend für die Bundesnetzagentur, sofern diese nach § 22, § 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zuständig ist.
	(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22 Absatz 1 oder nach § 22c Absatz 1 zuständig ist, kann sie nach § 30 Absatz 4 erhaltene Zusagen, einen Verstoß einzustellen, veröffentlichen. Dies kann unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten im Übrigen auch die Offenlegung der Identität des für den Verstoß verantwortlichen Unternehmens umfassen.“

	4. § 30 wird durch den folgenden § 30 ersetzt:
	§ 30„
	Befugnisse der Bundesnetzagentur
	(1) Für die Wahrnehmung der Befugnisse der Bundesnetzagentur als zuständige Behörde nach den §§ 22, 22b Absatz 1 und 22c Absatz 1 gelten die §§ 202 Absatz 1, 2 und 5, 203 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 und 3 bis 7, sowie die §§ 204 bis 207 des Telekommunikationsgesetzes entsprechend.
	(2) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22 zuständig ist, gilt zusätzlich zu Absatz 1 § 202 Absatz 4 des Telekommunikationsgesetzes entsprechend.
	(3) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22c Absatz 1 zuständig ist, kann sie im Rahmen ihrer Befugnisse nach Absatz 1 Waren und Dienstleistungen als Testeinkäufe erwerben, erforderlichenfalls mit verdeckter Identität.
	(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach § 22 Absatz 1, § 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zuständig ist, kann sie


	5. § 31 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:
	(2) „ Absatz 1 gilt entsprechend für die Bundesnetzagentur, sofern diese nach § 22, § 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zuständig ist.
	Absatz(3) Bei Rechtsbehelfen gegen eine Entscheidung der Bundesnetzagentur als zuständige Behörde nach § 22c Absatz 1 gelten die §§ 13 bis 28 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3367), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, entsprechend, sofern die Bundesnetzagentur die Entscheidung nach § 28 3 oder nach § 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 202 Absatz 1, 2 oder 5 oder in Verbindung mit § 207 des Telekommunikationsgesetzes trifft. Im Übrigen bleiben bei Entscheidungen nach Satz 1 die Vorschriften nach Absatz 2 und die Vorschriften über Rechtsbehelfe bei Verwaltungsmaßnahmen unberührt.“

	6. § 32 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
	(4) „ Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Bundesnetzagentur, sofern diese nach § 22, § 22b Absatz 1 oder § 22c Absatz 1 zuständig ist.“

	7. § 33 wird wie folgt geändert:
	„(2a) „ Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2018/302 in der Fassung vom 28. Februar 2018 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig
	„(5a) „ Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/1028 in der Fassung vom 11. April 2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig



	Artikel 2
	Änderung des Telekommunikationsgesetzes
	Das Telekommunikationsgesetz vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nummer 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 191 wird durch den folgenden § 191 ersetzt:
	§ 191„
	Aufgaben und Befugnisse
	Die Bundesnetzagentur nimmt die ihr nach diesem Gesetz und nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2015/2120 in der Fassung vom 25. November 2015 zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr.“


	2. § 202 Absatz 7 wird gestrichen.
	3. § 203 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.
	4. § 228 wird wie folgt geändert:


	Artikel 3
	Änderung der Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer
	Die Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer vom 12. März 2010 (BGBl. I S. 267), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 5 wird gestrichen.
	2. § 6 wird wie folgt geändert:


	Artikel 4
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am… [einsetzen: Datum des ersten Tages des ersten auf die Verkündigung folgenden Quartals] in Kraft.
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